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Übersendung von Gerichtsentscheidungen an die Geschäftsstelle
Die Auskunfts- und Beratungstätigkeit der Geschäftsstelle hängt in einem hohen
Maße davon ab, wie gut der Informationsfluss zwischen Mitgliedskörperschaften
und der Geschäftsstelle ist. Wir bitten deshalb unsere Mitglieder dringend, uns
gerichtliche Entscheidungen umgehend zu überlassen und uns über anhängige
Verfahren bei den Verwaltungsgerichten oder bei den obersten Bundesgerichten
zu informieren, damit andere Mitglieder schnell und zeitnah von diesen Erfah-
rungen profitieren können.
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sie spielen sollen geht dieser informa -
tive Beitrag nach. 

Energiewende

Energiewende nach
 genossenschaftlichen
Prinzipien
Nach Fukushima ist alles anders: Die
Kernenergie wird zum Auslaufmodell er-
klärt, regenerative Energien sind die Zu-
kunft. Die große Energiewende ist ein-
geläutet. Während sich die großen Ener-
giekonzerne, die bislang in erster Linie
auf Kernkraft gesetzt hatten, noch sor-
tieren, gilt: Das Gelingen der Energie-
wende ist nur möglich, wenn sie regio-
nal verankert und getragen wird. Inso-

Bayerischer Gemeindetag

100-Millionen-Euro-
Programm
Die demografische Entwicklung in Bay-
ern schreitet voran. In einzelnen Regio-
nen des Freistaats findet eine Abwande-
rung statt. Die betroffenen Kommunen
fühlen sich allein gelassen mit diesem
Problem. Daher fordert der Bayerische
Gemeindetag ein 100-Millionen-Euro-
Programm für strukturschwache Räume,
um diesen Kommunen zu helfen. 

Auf den Seiten 299 und 300 begründet
Dr. Jürgen Busse, Geschäftsführendes
Präsidialmitglied des Bayerischen Ge-
meindetags, diese Forderung: Die von
Abwanderung betroffenen Gemeinden
und Städte müssen finanziell in die Lage
versetzt werden, der Abwanderung ent-
gegen zu steuern, indem sie z.B. ein
 attraktives Angebot öffentlicher Dienst-
leistungen von der Geburt bis zum Alter
vorhalten. Attraktive Arbeitsplätze, Be-
treuungsangebote für junge Familien
und die Möglichkeit altersgerechten
Wohnens könnten dazu beitragen, dass
Menschen ihre Heimat nicht verlassen,
um in den Ballungsräumen ihr Heil zu
suchen. Es bleibt zu hoffen, dass der kürz-
lich von Ministerpräsident Horst Seehofer
eingerichtete Kabinettsausschuss zur de-
mo grafischen Entwicklung die berech-
tigte Forderung des Gemeindetags auf-
greift. 

Energieversorgung

Energiepolitik neu
 aufgeladen
Auf den Seiten 309 bis 311 findet sich
ein Aufsatz von Timm Fuchs vom Deut-
schen Städte- und Gemeindebund in
Berlin, der unter dem provokanten Titel
„Energiepolitik neu aufgeladen“ die neuer -
liche Energiewende der Bundesregierung
referiert. 

Bekanntlich hat die Bundesregierung
am 6. Juni Eckpunkte für ein energie -
politisches Konzept vorgestellt. Dieses
war mit insgesamt 8 Gesetzesbeschlüs-
sen verbunden. Der spektakulärste da-
von ist natürlich die Änderung des Atom-
 gesetzes mit dem schrittweisen Ausstieg
aus der Kernenergie bis 2022. Daran
manifestiert sich ein noch spektakuläre-
rer Vorgang: Die energiepolitische Wende
der Bundesregierung innerhalb weniger
Monate. Kommunen und Stadtwerke
spielten im Energiekonzept der Bundes-
regierung vom September 2010 prak-
tisch keine Rolle. Welche Rolle ihnen
jetzt zugedacht wird und welche Rolle

weit muss gerade die Dezentralität als
viertes energiewirtschaftliches Ziel von
der Bundesregierung aufgenommen wer-
den. Energieregionen, durch intelligente
Energienetze mit zentralen Energienet-
zen und Energieproduzenten verknüpft,
vervollständigen ein solides Energiekon-
zept. Sie wirken sich positiv auf die an-
deren energiewirtschaftlichen Ziele aus.
Versorgungssicherheit und Grund- bzw.
Spitzenlastfähigkeit werden erst durch
die Verteilung auf mehrere Standorte
und Kraftwerkstypen erreicht. Wirtschaft-
lichkeit, und vor allem die Akzeptanz der
möglichen steigenden Energiekosten wird
durch dezentrale Beteiligungsmodelle
gefördert. So Prof. Dr. h.c. Stephan Götzl,
Präsident des Genossenschaftsverbands
Bayern, in seinem Beitrag auf den Seiten
301 bis 308. An Hand zahlreicher  Gra -
fiken wirbt er für eine Gestaltung der
 Energiewende nach genossenschaftli-
chen Prinzipien. Ein hochaktueller Bei-
trag, der gerade zur rechten Zeit kommt. 

Europa

Heimat Europa
Der Leiter des Ressorts Innenpolitik der
Süddeutschen Zeitung, Prof. Dr. Heribert
Prantl, nimmt auf den Seiten 312 bis
314 ausführlich Stellung zum Zustand
Europas im Jahre 2011. Seinen Worten
ist eine gewisse Verzweiflung darüber zu
entnehmen, dass die Agierenden auf
dem europäischen Parkett den Bürge-
rinnen und Bürgern in den Mitgliedstaa-
ten den Eindruck vermitteln, in erster
 Linie nationale Interessenspolitik zu be-
treiben statt sich um das große Ganze –
sprich: Europa – zu kümmern. Vor allem
aber betreibe die Europäische Kommis-
sion eine gegen die Interessen der Bür-
ger gerichtete Politik. Dies manifestiere
sich beispielsweise – und hier spricht der
Autor dem Bayerischen Gemeindetag
aus der Seele – bei der Privatisierung
 öffentlicher Dienstleistungen. „Europa
muss noch lernen, dass nicht alle öffent-
lichen Güter dem privaten Wettbewerb
zum Fraß gegeben werden dürfen“ meint
der Autor. Dem ist nichts mehr hinzuzu-
fügen.

Regionalplanung

Renaissance von
„Tante Emma“?
Die Sicherung und Entwicklung einer
qualitativen Nahversorgung der Bevöl-
kerung hat sich zu einem wichtigen
Handlungsfeld der Kommunalentwick-
lung herauskristallisiert. Dieses machen
zum einen die zahlreichen Einzelhan-
delsentwicklungskonzepte auf der kom-

Wichtiges
in Kürze 297
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Für den Menschen ist Wasser die
Ernährungsgrundlage Nummer eins.
Gefährlich kann es werden, wenn
das Wasser durch Krankheitserreger
wie Viren oder Bakterien oder an-
dere belastende Stoffe verschmutzt
wird. Um das zu vermeiden, gibt es
in Deutschland hohe Anforderun-
gen an das Trinkwasser der öffent-
lichen Wasserversorgung, von dem
fast zwei Drittel aus dem Grund-
wasser stammen. Zwölf Prozent
werden aus See- oder Talsperren
gewonnen. Der Rest ist Quellwas-
ser, Flusswasser oder Wasser aus
Uferfiltrat. Bei der Uferfiltration
und der Anreicherung des Grund-
wassers wird der Boden als  natür -
licher Filter genutzt. Der Unter-
schied zwischen dem z. B. in Super-
märkten verkauften Mineralwasser
und dem aus dem Wasserhahn ge-
zapften Trinkwasser ist übrigens,
dass das eine ursprünglich aus un-
terirdischen, vor Verunreinigungen
geschützten Wasservorkommen
und das andere dem Wasserkreis-
lauf entstammt.
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munalen Ebene deutlich, andererseits
steht diese Zielsetzung auch im Zusam-
menhang mit einem aktuellen Erlass der
Bayerischen Staatsregierung. Landes-
planerisch ist es in Bayern nun möglich,
auch in kleineren Kommunen ohne
 zentralörtliche Einstufung Supermärkte
in einer Größenordnung von bis zu
1.200 m² Verkaufsfläche anzusiedeln. 

Dr. Stefan Leuninger von der Gesell-
schaft für Markt- und Absatzforschung
in München trägt auf den Seiten 315
und 316 seine Gedanken zur aktuellen
Situation der Nahversorgung in Bayern
vor. Sein Fazit: Ein leistungsfähiges Netz
an sogenannten Systemanbietern (Super-
märkte, Discounter) ist nach wie vor ein
wichtiges Rückgrat der Nahversorgung
der Bevölkerung. Allerdings ist es dane-
ben sinnvoll, kleinere Konzepte über ein
starkes bürgerschaftliches Engagement
und kompetente Betreiberstrukturen in
den Kommunen zu konzipieren. Insofern
steht „Tante Emma“ tatsächlich wieder
vor einer Renaissance. 

Bayerischer Gemeindetag

Landgemeinden
huldigen Prinzregent
Ludwig
In unserer beliebten Rubrik „(Fast) 100
Jahre Bayerischer Gemeindetag“ drucken
wir diesmal auf Seite 317 eine Ergeben-
heitsadresse der bayerischen Landge-
meinden „zu Seiner Königlichen Hoheit
des Prinzregenten Ludwig erste Geburts-
tagsfestfeier als Verweser des König -
reichs Bayern“ ab. Mit welch salbungs-
vollen Worten das freudige Ereignis zur
damaligen Zeit kommuniziert wurde,
können Sie dem unterhaltsamen Beitrag
entnehmen. 

KOMMUNALE 2011

KOMMUNALE 2011
Auf den Seiten 322 und 323 finden Sie
das vorläufige Programm der KOMMU-
NALE 2011 am 19. und 20. Oktober 2011
in Nürnberg. Auch diesmal wieder gibt
es interessante Vorträge und Diskussions-
runden zu aktuellen Themen. Während
am ersten Tag die Energiewende das
beherrschende Thema sein wird, wird am
zweiten Messetag „Stuttgart 21“ oder
„Neue Wege der Bürgerbeteiligung“ das
Hauptinteresse finden. Die Geschäfts-
stelle hofft, auch diesmal wieder die Er-
wartung der Teilnehmer erfüllen zu kön-
nen und freut sich auf anregende Ge-
spräche in Nürnberg.

Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) zeigt anhand von Daten
des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft die staatlichen För-
derungen (Subventionen) auf, die der aus erneuerbaren Energien produzier-
te Strom erfährt. Diese stiegen in den letzten Jahren kräftig, denn der ge-
wonnene Strom aus erneuerbaren Energien hat deutlich zugenommen. Das
preisorientierte Prinzip, auf dem die Stromsubventionen beruhen, funktio-
niert durch Einspeisevergütungen, d. h. es wird Anlagenbetreibern ein über
dem Marktpreis liegender Festpreis gezahlt, so das IW.

Weltweit genießen Feuerwehrleute weiterhin das größte Vertrauen der Bür-
ger. Das geht aus der jüngsten GfK-Studie zum Vertrauen in Berufsgruppen
und Organisationen hervor. Auch in Deutschland stehen die Feuerwehrmän-
ner an oberster Stelle im Ranking: 98 Prozent der befragten Bundesbürger
vertrauen in deren Arbeit. An zweiter Stelle stehen mit 89 Prozent die Ärzte,
an dritter Stelle mit 86 Prozent die Postangestellten. Auf den untersten Plät-
zen der 20 Berufe und Organisationen umfassenden Liste stehen Politiker
(neun Prozent), Manager (20 Prozent) und Werbefachleute (33 Prozent).
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Gemeindetag fordert
100 Mio. Euro-Programm

für strukturschwache
Räume

kosmetische Korrekturen. Der
Bayerische Gemeindetag for-
dert deshalb, dass der Freistaat
Bayern ein markantes Zeichen
setzt und zusätzliche staatliche
Mittel von mindestens 100 Mio.
Euro für die demografiegeplag-
ten Gemeinden zur Verfügung
stellt.
Die bisher aus dem Finanzminis -
terium bekannt gewordenen
Ideen lassen eine entsprechen-

de Entschlossenheit leider vermissen.
Sie kranken bereits daran, dass sie auf
reinen Umschichtungen innerhalb
der kommunalen Finanzmasse auf-
bauen, die noch dazu den Mut zu
spürbaren Veränderungen vermissen
lassen. Dabei begrüßen wir den Vor-
schlag, den sog. Demografiefaktor
von aktuell fünf auf zehn Jahre auszu-
dehnen. Er bewirkt Veränderungen
bei den Schlüsselzuweisungen für die
kreisangehörigen Gemeinden von
knapp 12 Mio. Euro. Auch wenn dies
in Relation zur gesamten Schlüsselzu-
weisungsmasse von 2.581 Mio. Euro
als gering erscheinen mag, wird es
sich im Einzelfall durchaus bemerkbar
machen. Diese geplante Änderung ist
indessen bei weitem nicht ausrei-
chend, die Demografieprobleme er-
folgreich zu bekämpfen. 

Die Idee eines „vorausschauenden
Demografiefaktors“ bei der Investi -
tionspauschale mag im Ansatz ver-
nünftig klingen, in ihrer konkreten
Auswirkung ist sie aber eher zu ver-
nachlässigen. Wenn etwa eine Ge-

Die Bayerische Staatsregierung
zeigt sich gewillt, die demogra-
fische Entwicklung in Bayern
und ihre Folgen nicht tatenlos
hinzunehmen. Ein höchstrangig
mit Ministerpräsident Seehofer,
Wirtschaftsminister Zeil und In-
nenminister Herrmann besetz-
ter Kabinettsausschuss bemüht
sich um Strategien und Lösungs -
wege, die nachteilig betroffe-
nen ländlichen Regionen zu un-
terstützen. Das ist ausdrücklich zu be-
grüßen. 

Die möglichen Instrumente zur Steue-
 rung sind vielschichtig. Vordringlich
erscheinen Anstrengungen, Arbeits-
plätze in den betroffenen Regionen

zu schaffen. Das erfordert eine zielge-
richtete Wirtschaftspolitik, ein intelli-
gentes Regionalmanagement und die
Bereitstellung der notwendigen Infra-
struktur, nicht nur im Bereich von
Straße und Schiene, sondern auch der
technischen Entwicklung, etwa der
Kommunikation (Stichwort: Breitband-
kabel). Es müssen aber auch die be-
troffenen Gemeinden selbst in die
 Lage versetzt werden, der Abwande-
rung entgegenzusteuern, indem sie
zum Beispiel ein attraktives Angebot
öffentlicher Dienstleistungen von der
Geburt bis zum Alter vorhalten. Die
Schließung öffentlicher Einrichtun-
gen, wie Kindergärten, Schulen usw.
verstärkt nur den Trend zur Abwande-
rung. Da geringere Einwohnerzahlen
aktuell auch sinkende Einnahmen be-
wirken, besteht die Notwendigkeit,
diese Negativspirale zu durchbrechen
und zielgerichtet auf die sachlichen
Bedürfnisse Finanzmittel zur Verfü-
gung zu stellen. Die Dimension der zu
bewältigenden Probleme erfordert
einen beherzten Schritt und nicht nur 

Dr. Jürgen Busse
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meinde mit aktuell ca. 3.500 Einwoh-
nern und einer Investitionspauschale
2011 von 30.673 Euro einen Einwoh-
nerverlust von 10% zu erwarten hat,
kann sie danach pro Jahr zusätzliche
Mittel von 3.067,30 Euro erhalten. Das
ist ein Betrag, mit dem nicht wirklich
erwähnenswerte Investitionen ange-
schoben werden können. Eine effek -
tive Verbesserung der Investitionsfä -
higkeit wäre dagegen mit der Forde-
rung des Bayerischen Gemeindetags
verbunden, die Investitionspauschale
auf mindestens 100.000 Euro je Ge-
meinde anzuheben. Dadurch könnte
gleichzeitig der Verwaltungsaufwand
verringert werden, weil Bagatellförde-
rungen entfallen könnten.

Eine Anhebung des Höchstförder-
satzes im Hochbau und im Straßen-
bau von 80% auf 90% reicht im Er-
gebnis über einen optischen Effekt
kaum hinaus. Schon heute erhalten
nur ganz selten Gemeinden den Höchst-
fördersatz von 80%. Der durchschnitt-
liche Fördersatz liegt bei etwa 35%.
Allenfalls eine einstellige Zahl von Ge-
meinden könnte künftig 90% Förde-
rung erhalten. Ein spürbarer Beitrag
zur Bewältigung der Demografiepro-
bleme ist darin nicht zu erkennen. Zu-

dem werden in Regionen mit zurück-
gehender Bevölkerung kaum noch
neue Schulhäuser gebaut oder neue
Straßen angelegt werden. Damit finanz -
schwache Gemeinden überhaupt ihren
Eigenanteil bei der Projektförderung
finanzieren können, müssen stattdes-
sen neue Wege eröffnet werden, z.B.
projektbezogene Bedarfszuweisungen
gewährt oder die Übernahme der Fi-
nanzierung durch Dritte zugelassen
werden.

Im Rahmen der Bedarfszuweisungen
verdient ferner die Fortführung und
Erweiterung der „Struktur- und Kon-
solidierungshilfen“ Vorrang. Sie er-
möglichen gezielt in Einzelfällen Pro-
blemlösungen. Darüber hinaus müs-
sen aber auch die Erkenntnisse aus
dem Pilotprojekt Eingang finden in
 eine einwohnerunabhängige finan -
zielle Grundausstattung der Gemein-
den. Jede Gemeinde hat ein Mindest-
maß an kommunaler Infrastruktur vor-
 zuhalten, für die der Gemeinde, gleich
welcher Größe, Finanzmittel zur freien
Verfügung zustehen müssen. Um dies
zu erreichen, könnte z.B. die „Ein -
wohnerveredelung“ geändert und die
Eingangsstufe spürbar angehoben wer-
den. Denkbar wäre auch, für alle Ge-
meinden einen Sockel von z.B. 500.000

Euro an Steuereinnahmen, gleich wel-
cher Art, zur freien Verfügung zu be-
lassen und aus der Steuerkraftbe -
rechnung auszunehmen. Nicht zu-
letzt könnte der äußerst unterschied-
lichen Struktur der Gewerbesteuer-
einnahmen Rechnung getragen wer-
den, indem etwa gestaffelte Nivellie-
rungshebesätze eingeführt oder die
Gewerbesteuereinnahmen oberhalb
der Nivellierungshebesätze zu einem
geringeren Prozentsatz in die Steuer-
kraftberechnung einbezogen werden.

Der ländliche Raum in Bayern ist sys -
temrelevant für die gesamte politi-
sche Landschaft. Zu seiner Bewah-
rung und Stärkung müssen daher,
ähnlich wie bei den Banken in der
Zeit der weltweiten Finanz- und Wirt-
schaftskrise nachhaltige Anstrengun-
gen im Ausmaß jenseits bloßer Kos-
metik unternommen werden. Das sollte
die Maxime des Kabinettausschusses
zur Bewältigung des demografischen
Wandels in Bayern sein. Insofern be-
grüßen wir es, dass Ministerpräsident
Horst Seehofer bei der Landesver-
sammlung des Verbandes der Bayeri-
schen Bezirke erklärt hat, dass er das
100 Mio. Euro-Programm durchaus als
erwägenswert ansieht.

Bayerischer Gemeindetag 8/2011300

Gemeindetagspräsident Dr. Uwe Brandl ist in seiner Heimatstadt Abensberg (Landkreis Kelheim) bei der Bürgermeisterwahl am 10. Juli 2011 mit
76,5 Prozent als Erster Bürgermeister im Amt bestätigt worden. Seit 18 Jahren im Amt kann er nun für weitere sechs Jahre die Geschicke der
12.732 Einwohner zählenden Spargelstadt Abensberg leiten. Seit knapp 9 Jahren vertritt er zudem als Präsident des Bayerischen Gemeindetags
die Interessen der bayerischen Gemeinden, Märkte und Städte in allen Bereichen des politischen Lebens. Dr. Jürgen Busse, Geschäftsführendes
Präsidialmitglied des Bayerischen Gemeindetags, gratulierte Herrn Dr. Uwe Brandl im Namen der 2.022 Mitglieder des Bayerischen Gemeinde-
tags: „Mit diesem Wahlergebnis haben die Abensberger Bürgerinnen und Bürger ihrem Rathauschef das Vertrauen ausgesprochen und ihm den
Rücken für sein Bürgermeisteramt in Abensberg eindrucksvoll gestärkt.“
Das Foto zeigt Dr. Brandl bei einer spontanen Wahlfeier am Abend des 10. Juli in Abensberg.
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Gestaltung der  Energie -
wende nach

genossenschaftlichen
Prinzipien

Tiefengeothermie erreicht wer-
den sollen. Den Zielen entspre-
chend soll der Anteil der Strom-
erzeugung aus erneuerbaren
Energien kontinuierlich erhöht
werden und bis 2020 auf min-
destens 35% steigen. 

Auch auf bayerischer Landes -
ebene wurden für die Umset-
zung der Energieziele bis 2020
seitens der Bayerischen Staats-
regierung konkrete Zahlen fest-

gelegt. Dazu zählen u. a. die Deckung
des Stromverbrauchs durch Photovol-
taik mit über 16%, durch Windenergie
und Biomasse mit jeweils 10% (siehe
Abb. 1). 

Die ideale Unternehmensform zur
 Organisation dezentraler Energiever-
sorgung ist die Genossenschaft. Sie
bietet Landwirten, Bürgern und Kom-
munen eine bewährte, praktikable
und demokratische Rechtsform. Sie
schafft stabile Rahmenbedingungen,
um regional eigenverantwortliche und
aktive Beiträge zur Energiesicherung
und dem Erhalt von Lebensqualität
zu ermöglichen.

Die Genossenschaft gewährleistet eine
echte Beteiligung der Bürger an der Ge-

1. Energiewende:
Politisch gewollt – gesell-
schaftlich notwendig

Die Forderung der Politik nach
einer Energiewende führt dazu,
dass neue Wege bei der Gestal-
tung der Energieerzeugung be-
schritten werden müssen. Eine
flächendeckende Nutzung re-
generativer Energiequellen ist
nur über eine dezentrale Ener-
gieerzeugung und -versorgung 
möglich, also über die Abkehr von
großen zentralen Anlagen hin zu klei-
neren dezentralen Erzeugungseinhei-
ten. Nur eine dezentrale Energiever-
sorgung bietet die Möglichkeit einer
regionalen Stromerzeugung und so-
mit einer unmittelbaren Verteilung
an die Verbraucher. Ressourcen aus
der Region können für die regionale
Energieproduktion und damit für ei-
ne nach haltige Regionalentwicklung
genutzt werden. Diese dezentrale Ge-
staltung der Energie versorgung bietet
zudem den wirtschaftlichen Vorteil,
dass durch die Nutzung der regiona-
len Energiequellen die Wertschöp-
fung und die Wirtschaftskraft in der
Region bleiben. 

Dies gilt umso mehr, als fossile Ener-
gieträger nur in begrenztem Umfang
zur Verfügung stehen und bei ihrer
Verbrennung klimaschädliche CO2-
Emissionen – mit erheblichen Folge-
schäden und Folgekosten erzeugen.
Hinzu kommen schwer kalkulierbare
und nicht absehbare Risiken bei der
Nutzung der Kernenergie, die die Ener -
gieversorgung zu einer wachsenden
zentralen Herausforderung machen.

Die Bundesregierung hat ihre ener-
giepolitischen Ziele einer sicheren, be-
 zahlbaren und umweltverträglichen
Energieversorgung festgelegt, die mit
einem Ausbau von erneuerbaren Ener -
gieformen insbesondere Wasserkraft,
Wind-, Bio- und Solarenergie sowie

Prof. Dr. h.c. Stephan Götzl

Professor Dr. h.c. Stephan Götzl,
Präsident des Genossenschafts-

verbands Bayern e.V.

Photovoltaik Windenergie Biomasse
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Quelle: Bayerische Staatsregierung 2011

Abb. 1: Vergleich Anteil regenerativer Energien in Bayern 2010 und 2020 (Plan)



 staltung der Energieversorgung, denn
die Bürger sind in der Genossenschaft
nicht nur Mitglied, sondern auch
gleich zeitig Eigentümer und Nutzer
der Leistungen.

2. Dezentrale Energieerzeugung:
Ein Thema mit langer Tradition
für Genossenschaften

„Was der Einzelne nicht schafft, das
schaffen viele.“ Dieser historische Kern-
 satz von Friedrich-Wilhelm Raiff eisen
beschreibt den gesellschaftlichen Um-
bruch, der Anfang des letzten Jahr-
hunderts in der Energieerzeugung und
-versorgung in Bayern eingeläutet wur-
 de. Vorwiegend an den Wasserläufen
gründeten sich bereits zu dieser Zeit
eine Vielzahl von Elektrizitätsgenossen-
schaf ten. Genossenschaften waren
zentraler Bestandteil der Elektrifizie-
rung und somit Träger der Entwick-
lung des ländlichen Raums in Bayern.

Entsprechend den leitenden Prinzi -
pien der Selbsthilfe, Selbstverantwor-
tung und Selbstverwaltung haben
sich schon vor über 100 Jahren Bür-
ger freiwillig zusammengeschlossen,
um ihre Energieversorgung gemein-
sam selbst in die Hand zu nehmen –
ganz ohne die Unterstützung Dritter
bzw. des Staates. Als Mitglied der Ge-
nossenschaft waren so auch einzelne
Bürger in der Lage, die Energieversor-
gung in eigener Verantwortung mit-
zugestalten und sicherzustellen. 

Wichtigste Unterstützer waren seiner-
zeit neben den Landwirten auch kleine
Gewerbetreibende und Kommunen.
Früher wie heute sehen insbesondere
die kommunalen Vertreter die Not-
wendigkeit, die Wertschöpfung in der
Region zu halten oder neu zu schaf-
fen. Hierzu bietet sich in erster Linie
das Modell der Energiegenossenschaft

an. Die Zusammenarbeit der Kommu-
ne mit der Genossenschaftsbank vor
Ort hat sich dabei als eine schlagkräf-
tige Variante der Genossenschafts-
gründung herausgestellt. Hier verei-
nen sich somit die wichtigsten Säulen
des örtlichen Zusammenlebens. Die
Kommunen als Entscheidungsträger
für die örtlichen Liegenschaften so-
wie die Bebauungsregeln, die Kompe-
tenz und langjährige Erfahrung der
genossenschaftlichen Finanzwirtschaft
und die Bürger, Landwirte und Ge-
werbetreibende der Region, mit de-
ren Unterstützung das Modell „Ge-
nossenschaft“ erst zum Erfolgsmodell
wird. 

100 Energiegenossenschaften gibt es
heute in Bayern (Abb. 2), von denen
68 in den letzten fünf Jahren gegrün-
det wurden (Abb. 3). Diese Zahl spie-
gelt das Engagement der Bürger und
der regionalen Akteure wider, sich in
die Gestaltung und Sicherstellung der
regionalen Energieerzeugung mit ein-
 zubringen. Insbesondere bei den
Photo voltaik- und Wärmeversorgungs -
genossenschaften ist ein deutlicher
Anstieg zu verzeichnen. 

Ein Blick auf die Verteilung der Ener-
giegenossenschaften in Bayern zeigt,
dass sich die klassischen Elektrizitäts-
genossenschaften (Energieversorgungs -
unternehmen mit Strom-Verteilnetz)
aufgrund der gut nutzbaren Wasser-
läufe vorwiegend in den allgäuer und
oberbayerischen Voralpenregionen be-
 finden. Genossenschaften, die auf der
Grundlage des Erneuerbare-Energien-
 Gesetzes (EEG) Strom mittels Photo-
voltaik erzeugen, finden sich vor allem
in den fränkischen Regierungsbezir-
ken wieder. 

Diese Photovoltaikgenossenschaften
wurden in den meisten Fällen durch
die Initiative der Raiffeisenbanken und
Volks banken in Zusammenwirken mit
den Gemeinden gegründet. Biogas-
genossenschaften finden sich vor allem
in den landwirtschaftlich geprägten
Regionen wieder. 

Viele Genossenschaften haben es sich
zur Aufgabe gemacht, die Mitglieder
mit sauberer und sicherer Wärme zu
versorgen. Diese Nahwärmegenossen-
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Abb. 2: Energiegenossenschaften in Bayern (Stand: 30.05.2011)



schaften gründen sich überwiegend
in Regionen, die über eine Vielzahl
von bereits bestehenden Biogasanla-
gen verfügen. Schwerpunktregionen
sind hier die Gebiete Mittelfranken
und Nordschwaben. Aber auch in den
waldreichen Regionen Ober- und Un-
terfrankens nehmen die Bürger-Nah -
wärmegenossenschaften mit der Nut-
zung von Biomasse (Hackschnitzel)
zu. Die Initiativen bei diesen Grün-
dungen gehen überwiegend von ak-
tiven Bürgern aus, die durch die Kom-
mune unterstützt werden. 

Derzeit zeigen sich zunehmend Nach-
fragen im Bereich Windenergie zur
Gründung von Bürgerwindgenossen-
schaften. Auch hier zeichnen sich die
fränkischen Regierungsbezirke als Vor-
 reiter aus. 

3. Energieland Bayern: Potenziale
für dezentrale und regenerative
Energieerzeugung 

Bayern nimmt bereits heute bei der
Nutzung von Solarenergie und Bio-
masse im Bundesvergleich eine füh -
rende Rolle ein. Dennoch sind die Po-
tenziale in diesen Bereichen wie auch
im Bereich der Windenergie groß und
bei weitem nicht ausgeschöpft.

Die vorhandenen Potenziale von Son-
ne, Biomasse und Wind bieten sich
besonders für eine dezentrale Ener-
gieversorgung an, da die Energie in
Form von Strom oder Wärme direkt
dort erzeugt wird, wo sie benötigt
bzw. verwertet wird. 

3.1 Solarenergie

Mit einer Sonnenscheindauer von 1.400
bis 1.700 Stunden pro Jahr ist Bayern
von der Sonne verwöhnt (siehe Karte 1).

Bereits heute ist Bayern bundesweit
führend beim Einsatz von Photovol-
taik: 40% (rd. 3.900 MW) der in
Deutschland installierten Solarstrom-
gesamtleistung entfielen bis Ende
2009 auf Bayern. Mit einer neu installier-
ten Photovoltaik-Leistung von 2.379
MW ist Bayern auch 2010 das Bundes-
land mit den größten Zubauzahlen.
Werden zukünftig die staatlichen und
kommunalen Dä cher verstärkt für
 Solaranlagen – insbesondere Bürger -
solaranlagen – genutzt, wie es Ziel der
Bayerischen Staats regierung ist, ist bis
2021 eine installierte Gesamtleistung
von rd. 14.000 MW möglich.

3.2 Wind

Bayern ist aufgrund seiner Lage ein
überwiegend windschwaches Gebiet
(siehe Karte 2). Es bietet aber zum
 einen durch seine Topographie und
Besiedlungsstruktur Potenzial für ein-
zelne Windanlagen bzw. kleinere Wind-
parks, zum anderen kann durch  Re -
powering der Anteil der Windenergie
an der Stromerzeugung erhöht wer-
den. Die Bayerische Staatsregierung
hält eine Verdreifachung der Wind -
energieanlagen von derzeit 410 auf
1.500 unter den Prämissen Umwelt-
verträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und
Bürgerakzeptanz bis zum Jahr 2021
für realistisch. Das macht 10% an der
gesamten Stromerzeugung Bayerns

aus. Andere Studien halten sogar 2.000
Anlagen und einen Anteil von bis zu
15% für möglich.

3.3 Biomasse

Ein bisher noch unzureichend ausge-
schöpftes Potenzial stellt die Verwen-
dung von land- und forstwirtschaft -
lichen Reststoffen dar. Die Vorteile
von Bioenergie sind zum einen die
Speicherfähigkeit und zum anderen
die dezentrale Erzeugung und Ener-
gieversorgung. Sie ist sowohl für die
Erzeugung von Wärme (Biomasseheiz -
werk), von Strom und Wärme in Kraft-
Wärme-Kopplung (Biomasseheizwerk,
Blockheizkraftwerk) als auch für die
Herstellung von Kraftstoffen (aus Pflan-
 zenölen oder biogenen Reststoffen)
nutzbar. Die erzeugte Bioenergie ist
weitestgehend CO2-neutral und bie-
tet somit ein großes Einsparpotenzial
an diesem Klimagas. Das technisch
nutzbare Potenzial von Biomasse an
der Energieversorgung in Bayern wird
auf rund 10% geschätzt. 

Die Genossenschaft ist der ideale Or-
ganisationsrahmen dafür, die beschrie-
benen Potenziale zu nutzen und aus-
zubauen und kann so die Energie-
wende entscheidend mitgestalten.
Sie ermöglicht es, durch Bürgerbetei-
ligung Kräfte zu bündeln, Identifika -
tion zu schaffen und Hemmnisse ab-
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Abb. 3: Genossenschaftsgründungen
in Bayern seit 2006

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie: Bayerischer Solaratlas 2009

Karte 1: Globalstrahlung in Bayern
(Mittlere Jahreswerte)

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie: Bayerischer Windatlas 2010

Karte 2: Windgeschwindigkeiten in Bayern
(Mittlere Jahreswerte in 80 m über
Grund)



zubauen. Diese Faktoren spielen ins-
besondere bei der Umsetzung von
größeren Projekten, wie z. B. Windan-
lagen oder Windparks, eine bedeu-
tende Rolle, da hier die Bürgerakzep-
tanz entscheidend ist.

4. Genossenschaftliche Konzepte
zur bürgerbeteiligten  Energie -
erzeugung

4.1 Die Genossenschaft: Ein
 bewährtes Konzept mit vielen
Potenzialen

Die Rechtsform Genossenschaft ist ein
Zusammenschluss von natürlichen (z.B.
Bürgern) bzw. juristischen Personen
(z.B. Kommunen oder Unternehmen),
die sich gemeinsam unternehmerisch
betätigen. Mit nur drei Mindestmit-
gliedern ist sie einfach zu gründen
und auch Ein- und Austritt sind pro-
blemlos möglich; die Mitgliederzahl
ist nicht begrenzt. Entsprechend der
demokratischen Struktur hat in der
Genossenschaft jedes Mitglied eine
Stimme – ganz unabhängig von der
Kapitalbeteiligung. Die Haftung der
Mit glieder ist lediglich auf die Ge-
schäftsanteile begrenzt. Der einfache
Aufbau (Vorstand, Aufsichtsrat und Ge-
 neralversammlung) sowie die demo-
kratischen Spielregeln machen die Ge-
 nossenschaft zu einer transparenten
Unternehmensform, in der auch indi-
viduelle Gestaltungsmöglichkeiten
umsetzbar sind. 
Aufgrund von politischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen sind viele

Bürger in einem stärkeren Ausmaß
bereit, sich für nachvollziehbare regio-
nale Projekte zu engagieren. Die Ge-
nossenschaft bietet jedoch nicht nur
Bürgern, sondern allen Akteuren in
einer Region, wie z.B. Kommunen, Ban-
ken, Unternehmen oder Vereinen die
Möglichkeit, sich zu beteiligen und in
den genossenschaftlichen Gremien,
Vorstand und Aufsichtsrat, Verantwor-
tung zu übernehmen und damit die
Entwicklung vor Ort aktiv selbst mit-
zugestalten.
Nur in einer Energiegenossenschaft
sind die Mitglieder verantwortlich in
die gemeinschaftliche Energieerzeu-
gung eingebunden. Die Ver wendung
des Rohstoffs aus der  Re gion gewähr-
leistet eine dauerhafte Versorgungs -
sicherheit in der Region und fördert
die regionale Wertschöpfung. Mit Ge-
nossenschaften wird zudem ein erfor-
derlicher Konsens, z.B. zwischen Land-
wirten und Kraftwerksbetreibern dort
herbeigeführt, wo er entsteht, näm-
lich vor Ort. Im Vordergrund steht in
der Genossenschaft die Nutzenmaxi-
mierung für die Mitglieder, nicht die
Gewinnmaximierung. Mit Vorstand
und Aufsichtsrat hat die Genossen-
schaft eine professionelle Leitungs-
struktur. Die genossenschaftliche Rechts-
 form ist die mit weitem Abstand in-
solvenzsicherste Rechtsform. 

4.2 Genossenschaftliche Konzepte
im Bereich Energie

In der Rechtsform der Genossenschaft
können die unterschiedlichsten Ziel-

setzungen und Geschäftsgegenstän-
de umgesetzt werden, so auch die ge-
meinsame Erzeugung von regenerati-
ven Energien. Auch wenn individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten bestehen,
sollen im Folgenden drei Grundmo-
delle für den genossenschaftlichen
Betrieb einer Photovoltaik-Anlage,
 eines Windparks und eines Wärme-
netzes vorgestellt werden.

4.2.1 Photovoltaikgenossenschaft
(Abb. 5)

Der Unternehmensgegenstand einer
Photovoltaikgenossenschaft besteht
im gemeinsamen Betrieb einer oder
mehrerer Photovoltaik-Anlagen und
dem Verkauf des erzeugten Stroms. In
einer Photovoltaikgenossenschaft kön-
nen auch Photovoltaik-Anlagen auf
unterschiedlichen Dächern zusammen -
gefasst, gemeinsam betrieben und ver-
 waltet werden. So lassen sich auch
Anlagen unterschiedlicher Größe kom-
binieren und die Overheadkosten re-
duzieren.

Mitglieder der Genossenschaft kön-
nen alle privaten und juristischen Per-
sonen einer Gemeinde oder einer Re-
gion sein, also z.B. die Kommune, Bür-
ger, Unternehmen und Vereine.

Wie bei allen Genossenschaften er-
werben die Mitglieder einer Photo-
voltaikgenossenschaft Eigentum an
dem Gemeinschaftsunternehmen, sie
haben ein echtes Mitspracherecht
und sind nicht nur Kapitalgeber. Da-
bei sind Genossenschaften nach demo -
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Abb. 5: Modell Photovoltaikgenossenschaft



kratischen Grundsätzen aufgebaut,
das Stimmrecht ist mitgliedsbezogen
und orientiert sich nicht an der Höhe
der Kapitalbeteiligung. Einseitige Ein-
flussnahme oder eine Übernahme
durch einzelne Investoren sind bei
Genossenschaften nicht möglich. Die
unabhängige Prüfung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Genossenschaft
durch den Genossenschaftsverband
Bayern e.V. sichert die Unternehmens-
führung im Interesse der Mitglieder. 

Die Leistungen für die Mitglieder be-
stehen in der gemeinsamen Erzeugung
regenerativen Stroms und der wirt-
schaftlichen Umsetzung der Energie-
wende in der Region, die in Form von
Strombezug oder als Dividende aus
der Gewinnverteilung gewährt wird.

Für die Investition stellen die Mitglie-
der das erforderliche Eigenkapital
durch die Zeichnung und Einzahlung
von Geschäftsanteilen zur Verfügung.
Die Höhe der Geschäftsanteile muss
für jede Genossenschaft einheitlich
festgelegt werden und orientiert sich
an der Beteiligungsbereitschaft der
zukünftigen Mitglieder. Die Finanzie-
rung über Geschäftsguthaben kann
ergänzt werden durch Mitgliederdar -
lehen, für die von der Kündigungsfrist
in der Genossenschaft abweichende
Laufzeiten vereinbart werden können.
Zur Absicherung des Investitionsvolu-
mens hat sich die Festlegung eines
Mindesteigenkapitals bewährt. Gera-
de die flexiblen Möglichkeiten bei der
Kapitalaufbringung ermöglichen bei
Bedarf eine breite finanzielle Beteili-
gung der Bevölkerung in der Region.

4.2.2 Genossenschaftlicher Wind-
park (Abb. 6)

Bei der Umsetzung der Energiewende
wird ein besonderes Gewicht auf der
Nutzung von Windkraft liegen. Wind-
kraftanlagen erfordern jedoch nicht
nur durch die deutlich höheren Inve-
stitionsvolumina, sondern auch durch
die Exponierung in der Landschaft so-
wie die großflächigen Anlagen höhe-
re Aufmerksamkeit. Bau und Betrieb
dieser Anlagen wird nur gelingen,
wenn durch eine breite Bürgerbeteili-
gung und ein ausgleichendes System
für die Pachtzahlungen der Stand- und

Umgriffsflächen die Akzeptanz der
Bevölkerung gesichert werden kann.
Hierfür bietet eine mehrstufige ge-
nossenschaftliche Struktur ideale Um-
 setzungsbedingungen.

Auf der ersten Ebene können örtliche
Energiegenossenschaften entstehen,
an denen jeweils die Kommune, eine
breite Bürgerschaft sowie die Land -
eigentümer beteiligt sind. 

Die örtlichen Energiegenossenschaf-
ten schließen sich in einer weiteren
Genossenschaft zusammen, die den
Windpark projektiert, in diesen inves -
tiert und ihn betreibt. Der Standort
des Windparks kann unter Berück-
sichtigung des Ergebnisses der Wind-
messungen im Einvernehmen mit den
Kommunen und Bürgern gewählt wer-
den. Dabei kann ein Ausgleich so-
wohl bei den Pachtzahlungen zwi-
schen den Standorten der einzelnen
Windkraftanlagen und den angren-
zenden Grundstücken, wie auch bei der
Gewerbesteuer zwischen den Kom-
munen geschaffen werden. Das Un-
ternehmenskonzept wird derzeit mit
der Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Wind-
 park zwischen Streu und Saale eG
und den Ortsgenossenschaften in Uns-
 leben, Mellrichstadt/Bahra, Hollstadt,

Heustreu, Oberstreu/Mittelstreu und
Hendungen, realisiert. 

4.2.3 Genossenschaftliches
Nahwärmenetz (Abb. 7)

Besonders in den ländlichen Regio-
nen ist die Umstellung der Heizan-
lagen auf den Anschluss an ein mit
 regernativer Energie betriebenes zen-
trales Heizwerk eine attraktive Lösung,
um den Verbrauch fossiler Rohstoffe
zu reduzieren. Der Anschluss an einem
zentralen Nahwärmenetz bietet die
Möglichkeit, auch in Altbauten Hei-
zung und Brauchwassererwärmung
auf erneuerbare Energieträger umzu-
stellen. Der Betrieb eines gemein-
schaftlichen Nahwärmenetzes ist ins-
besondere dann sinnvoll, wenn regio-
nale Rohstoffe wie Holz oder Stroh
oder auch die Abwärme einer Biogas-
anlage zur Verfügung stehen.

Gegenstand der Nahwärmenetzge-
nossenschaft ist der Bau, Betrieb und
Unterhalt des Nahwärmenetzes. Mit-
glieder können alle Haus- und Grund-
stückeigentümer werden, die an das
Wärmenetz anschließen. Die Genossen-
schaft bezieht die Wärme von einem
Heizwerk oder einer Biogasanlage
und leitet die Wärme an die Mitglie-
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Abb. 6: Modell Windparkgenossenschaft



der weiter. An einer Übergabestation
wird die Wärme an den im Haus be-
stehenden Heizkreislauf bzw. Warm-
wasserboiler übergeben. Das Heiz-
werk kann auch innerhalb der Genos-
senschaft betrieben werden. Dabei ist
dann besonders auf die Kongruenz
zwischen erzeugter und verbrauchter
Energiemenge zu achten und auch
die Möglichkeit einer Notversorgung
mit einzubeziehen.

Die Finanzierung der Nahwärmenetz-
genossenschaft erfolgt über das von
den Mitgliedern einzuzahlende Ge-
schäftsguthaben, das durch die Erhe-
bung von Eintrittsgeldern oder Bau-
kostenzuschüssen der Mitglieder er-
gänzt werden kann. Zusätzlich kann
die Genossenschaft KfW-Fördermittel
und Bankdarlehen in Anspruch neh-
men.  

Als Mitglieder der Nahwärmenetz -
genossenschaft sind die Hauseigen -
tümer an ihrem Unternehmen mitbe-
teiligt, üben ihr Stimmrecht in der
Mitgliederversammlung aus und ent-
scheiden mit über anstehende Inves -
titionen. Der Preis für die Wärmeener-
gie kann sich an den Selbstkosten orien-
tieren. Solche Gemeinschaftsanlagen
sind somit nicht nur besser für die
Umwelt, sondern i.d.R. auch kosten-
günstiger. Die Erfahrung bei den Ge-
nossenschaftsgründungen zeigt: Die
individuelle Sanierung der Heizungs-
anlage ist für einen Hausbesitzer oft-
mals teuerer, als die Investition in ein
genossenschaftliches Nahwärmenetz.

5. Gründung einer Energiegenossen-
 schaft: Einfach in sechs Schritten 

Die Gründung einer Genossenschaft
vollzieht sich in mehreren Schritten
(Abb. 8). Die Berater des Genossen-
schaftsverbandes unterstützen bei
den einzelnen Schritten und begleiten
den Grün dungsprozess. Von der Idee
zur Gründung einer Energiegenossen-
schaft bis zur Inbetriebnahme der An-
lage und damit zur Aufnahme des Ge-
schäftsbetriebes sind mehrere Schrit-
te zu beachten.

Für die individuelle Ausgestaltung
und Unterstützung bei den einzelnen
Prozessschritten stehen die Grün-
dungsberater des GVB zur Verfügung.

Am Anfang steht die Idee zur Grün-
dung einer Energiegenossenschaft –
die Umsetzung erfordert zunächst die
Entwicklung der Unternehmenskon-
zeption (technische Projektierung der
geplanten Anlagen und Projekte so-
wie die Auswahl von geeigneten Stand -
orten), die Geschäftsplanung und die
Gewinnung kompetenter Partner für
eine professionelle Projektentwicklung
(z.B. Ingenieur- oder Planungsbüro).
Bei der Konkretisierung der Geschäfts -

idee sind insbesondere folgende
Punkte zu berücksichtigen: Unterneh-
mensgegenstand und Leis tungen für
die Mitglieder, ein ausreichend großes
Marktpotenzial, die Machbarkeit/Um-
setzung der Geschäftsidee sowie der
wirtschaftliche Erfolg.

Die Umsetzung der Unternehmens -
idee in der Satzung ordnet die recht-
lichen Verhältnisse zwischen Mitglie-
dern und dem gemeinsamen Unter-
nehmen. Rechte und Pflichten der
Mitglieder, Verantwortung von Vor-
stand und Aufsichtsrat, Höhe des Ge-
schäftsanteils und Begrenzung der
Haftung sind die Kernpunkte der Sat-
zung. Neben der Satzung sind weitere
vertragliche Regelungen für die An-
mietung der Dachflächen und ggf. für
die Übertragung der Geschäftsbesor-
gung erforderlich. 

In der Gründungsversammlung wer-
den das Geschäftsmodell und die ge-
meinsame Zielsetzung diskutiert. Mit
der Beschlussfassung über die Satzung
und deren Unterzeichnung durch die
Gründungsmitglieder ist die Genossen -
schaft gegründet. Im Anschluss wählen
die Gründungsmitglieder – nach den
Regularien der Satzung – die Mitglie-
der von Vorstand und Aufsichtsrat.
Der Vorstand wird beauftragt, die not-
wendigen Schritte für die Eintragung
vorzunehmen.

Im Interesse der Mitglieder und der
zukünftigen Gläubiger des Unterneh-
mens sind nach dem Genossenschafts -
gesetz die wirtschaftlichen und per-
sönlichen Verhältnisse zu prüfen. Die
Umsetzung des Förderauftrags, die
 Finanz- und Ertragssituation stehen
im Mittelpunkt der Gründungsprü-
fung und sichern die Belange der Mit-
glieder. Mit dem positiven Ergebnis
der Gründungsprüfung wird die Ge-
nossenschaft zur Mitgliedschaft beim
Genossenschaftsverband Bayern e.V.
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Quelle: Genossenschaftsverband Bayern e.V.

Abb. 7: Modell Nahwärmegenossenschaft

1. Konzeption 2. Satzung 3. Gründungs-
  versammlung
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Quelle: Genossenschaftsverband Bayern e.V.

Abb. 8: Gründungsprozess einer Energiegenossenschaft



als zuständigem Prüfungsverband zu-
gelassen.

Zur Eintragung beim Registergericht
reicht der Vorstand die Gründungs -
unterlagen über einen Notar ein, da-
bei müssen die Unterschriften aller
Vorstandsmitglieder beglaubigt wer-
den. Über den Vollzug der Eintragung
wird die Genossenschaft direkt vom
Registergericht benachrichtigt. Mit der
Zuteilung der Registergerichtsnummer
hat die Genossenschaft die Rechts-
fähigkeit erreicht und kann die Ge-
schäftstätigkeit beginnen.

Zum Gelingen der Gründung einer
Genossenschaft bzw. deren dauerhaf-
tem Erfolg trägt auch die langjährige
Erfahrung des Genossenschaftsver-
bandes Bayern e. V. im Bereich Genos-
senschaftsgründungen bei. Er bietet
fachkundige Beratung und Unter -
stützung bei betriebswirtschaftlichen,
steuerlichen und rechtlichen Frage -
stellungen während des gesamten
Grün dungsprozesses – von der Ent-
wicklung der Unternehmensidee bis
hin zur Eintragung beim Genossen-
schaftsregister – sowie in der Nach-
gründungs-Phase. 

6. Energiewende konkret:

Das Gelingen der Energiewende ist nur
möglich, wenn sie regional verankert
und getragen wird. Insoweit muss ge-
rade die Dezentralität als viertes ener-
giewirtschaftliches Ziel von der Bun-
desregierung aufgenommen werden.
Energieregionen, die durch intelligen-
te Energienetze mit zentralen Energie -
netzen und -produzenten verknüpft
werden, vervollständigen ein solides
Energiekonzept. Sie wirken sich posi-
tiv auf die anderen energiewirtschaft-
lichen Ziele aus. Versorgungssicher-
heit und Grund- bzw. Spitzenlast-
fähigkeit werden erst durch die Ver-
teilung auf mehrere Standorte und
Kraftwerkstypen erreicht. Wirtschaft-
lichkeit, und vor allem die Akzeptanz
bei möglichen steigenden Energie -
kosten, wird durch dezentrale Beteili-
gungsmodelle gefördert.

Der Genossenschaftsverband Bayern
e.V. setzt sich dafür ein, verbesserte
Rahmenbedingungen für Energiege-
nossenschaften zu schaffen. Dies gilt
insbesondere für die Berücksichtigung
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Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG Unsleben:
„Das Genossenschaftsmodell ist für die soziale und gesellschaftspolitische Verantwortung
einer Gemeinde ein ideales Konzept. Die allumfassend faire Einbeziehung der Grundstücks-
eigentümer, die auch die Besitzer von Flurstücken im Abstandsflächenbereich eines geplan-
ten Windparks integriert, lässt Neid, Missgunst und Übervorteilung wenig Raum und fördert
den Gemeinsinn. Dies ist gerade in unseren kleinstrukturierten Gebieten Frankens von enor-
mer Wichtigkeit. Die Akquirierung möglichst lokaler Investoren mit überschaubaren Geld-
beträgen und großer Anzahl von Anlegern lässt eine breite Akzeptanz eines Großprojektes
zu. Die Genossenschaft erzeugt Vertrauen, weil die Entscheidungsprozesse in unmittelbarer
Nachbarschaft ablaufen. „One man one vote“ das ist die Formel für einen möglichst breiten
Dialog und Konsens innerhalb der Bürgerschaft. 
Die Vorteile für meine Gemeinde sehe ich in der Förderung und Entwicklung regionaler
 regenerativer Energie- und Nachhaltigkeitsprojekte mit hoher Überzeugungskraft. Investo-
ren, Grundstücksbesitzer, Bevölkerung und politische Mandatsträger sitzen an einem Tisch
und stehen für die Wertschöpfung vor Ort. Einnahmen aus Steuern und Abgaben kommen
meinem Ort direkt, als auch indirekt zugute. Damit können öffentliche Einrichtungen unter-
stützt werden, die letztlich den Menschen zugute kommen, auch wenn diese nicht selbst
 investieren können. Der nachvollziehbare geschlossene Kreislauf bürgerlichen Engage-
ments überzeugt mich außerordentlich.“

Michael Gottwald 
1. Bürgermeister Gemeinde Unsleben

Bioenergiedorf Sommerach eG
„Zielsetzung der Errichtung der Nahwärmeversorgung ist eine langfristige, umweltfreund -
liche und wirtschaftliche Wärmeversorgung für Sommerach. Dabei sehen wir die Wärme-
versorgung als Gesamterschließungskonzept; Energie aus Biomasse, Aufbau eines Bürger-
werkes für die eigenverantwortliche Energieversorgung, Beitrag zum Klimaschutz, langfris -
tige Sicherung des Prädikats – „Sommerach im Landschafts- und Naturschutzgebiet“ – so-
wie ein Beitrag zur Stärkung der Wohn- und Standortqualität. Die Unternehmensform
 Genossenschaft bietet die ideale Grundlage für die Realisierung der Nahwärmeversorgung.“

Elmar Henke
1. Bürgermeister Gemeinde Sommerach

Energiegenossenschaft Rothenburg eG
„Ziel war es, das Thema Energiegenossenschaft auf eine breite Basis zu stellen und eine ent-
sprechende Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu haben.
Wichtig hierbei ist für die Gründung einer Genossenschaft die Bürgermeister der umliegen-
den Gemeinden ,mit im Boot‘ zu haben (Multiplikatoren in der öffentlichen Meinung).
Diese haben entsprechend Zugang zu Dachflächen, die sie der Energiegenossenschaft zur
Verfügung stellen können (z.B. Bauhof, Feuerwehrhaus, Veranstaltungshalle, Schule).
Die Gemeinde schafft dadurch entsprechende Mieteinnahmen, wobei dennoch eine Ver-
mietung an die Genossenschaft zu günstigen Konditionen möglich ist. Diese Vorgehens -
weise bietet Vorteile für die Kommune. 
Bürgermeister können das Projekt öffentlichkeitswirksam vermarkten, da sie dadurch eine
Möglichkeit schaffen, dass sich Bürger an PV-Anlagen beteiligen können, auch wenn diese
ansonsten über keine geeigneten Dachflächen verfügen. Darüber hinaus ist auch eine  Be -
teiligungsmöglichkeit in Kleinbeträgen gegeben.
Weiterhin vereinnahmt die Gemeinde Gewerbesteuer, da die Aufteilung der Gewerbesteuer
aus der Genossenschaft anteilig auf die Gemeinden aufgeteilt wird, in denen sich das Dach
bzw. die Anlage befindet. Die Wertschöpfung bleibt in der Region und fördert somit auch
den Wirtschaftskreislauf. Verschiedenste Leistungen, wie z.B. Dachsanierungen, Grabungs-
arbeiten etc. werden von örtlichen Unternehmen/Betrieben erbracht. Diese sichern dadurch
Arbeitsplätze in der Region, was wiederum zu entsprechenden Steuereinnahmen führt.“

Herr Gerhard Walther
Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Rothenburg o.d.Tbr. eG



von Bürgerbeteiligungen bei der Auf-
stellung regionaler Energienutzungs-
pläne und in Genehmigungs- und Raum-
 planungsverfahren sowie für eine ge-
zielte Förderung von Modellprojek-
ten genossenschaftlich organisierter
Energieregionen durch Bund und Land.

Erfolgreiche Energiewende in Ihrer
Gemeinde:

Was ist zu tun?

• Vorbereitung der Diskussion in den
Gemeindegremien, 

• Hinwirkung auf die verantwortliche
Einbindung der Bürger, 

• sorgfältige Prüfung lukrativ erschei-
nender Angebote auch in Hinblick
auf die Realisierung von Bürgerbe-
teiligungen,

• keine überhasteten Entscheidungen
oder Vorfestlegungen treffen,

• Ausweis von für Windkraftanlagen
geeigneten Flächen – im Kontext
der Regionalplanung,

• Vorrang für Bürgeranlagen in den
Planungsverfahren.

Für Fragen zur Konzeption und Aus-
gestaltung der Energiegenossenschaft
und zur Einbindung der Kommune

sowie zu weiteren Referenzen errei-
chen Sie die Gründungsberatung beim
Genossenschaftsverband Bayern e.V.,
Herr Wolfdieter v. Trotha, per Mail: 
gruendungsberatung@gv-bayern.de
oder Tel. 089/28 68-3571.

Das Konzept zur Gestaltung der Ener-
giewende nach genossenschaftlichen
Prinzipien unter Einbindung von Bür-
gern und Kommunen steht als Down-
load zur Verfügung unter: www.ener-
giewende-bayern.de.
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Energiepolitik
neu aufgeladen

teilung den benötigten Strom-
bedarf auf längere Sicht nicht
vollständig wird decken kön-
nen. Der Windstrom soll in zen-
tralen Offshore-Windkraftwerk-
parks im Norden erzeugt und in
die Verbrauchszentren des Sü-
dens geleitet werden. 

Dazu passt, dass die Bundesre-
gierung bei der EEG-Förderung
von Windkraftanlagen an Land
den Rotstift ansetzen wollte.

Windkraft sollte mithin nicht gleich
Windkraft sein. Dies, obwohl die Bun-
desregierung in ihren Eckpunkten der
Windkraft beim Ausbau der erneuer-
baren Energien generell eine zentrale
Stellung einräumt. Erst in letzter Mi-
nute vor dem Beschluss des Bundes-
tags blieb die Förderung für Wind-
kraft unverändert – nachdem der
Bundesrat interveniert hat.  

Das Gesetz zur Stärkung der klimage-
rechten Entwicklung in den Städten
und Gemeinden schafft hingegen die
Grundlagen für ein Mehr an dezentra-
ler Erzeugung im Bereich einzelner er-
neuerbarer Energieträger – auch im
Bereich der Windanlagen. Dazu wer-
den die Voraussetzungen für eine er-
weiterte Nutzung des Außenbereichs
für Biogasanlagen und für Photovol-
taik bei landwirtschaftlich genutzten
Gebäuden geschaffen. Auch sollen
kleinere Kraftwerksbetreiber mit einem
Anteil von weniger als 5% an den deut-
schen Erzeugungskapazitäten von ei-
nem Kraftwerksförderprogramm pro-
fitieren können. Ergänzt wird dies
durch eine Förderung des so genann-
ten Repowering durch die EEG-Novel-
le. Repowering meint das Ersetzen von
alten Windkraftanlagen durch neue,
leistungsfähigere Anlagen.

Chancen und Risiken 

Chancen aus der Energiewende kön-
nen sich nicht allein für Städte und
Gemeinden, sondern auch für die Stadt-

Die Bundesregierung hat am
6. Juni 2011 Eckpunkte für ein
energiepolitisches Konzept vor-
gestellt. Dies war mit insgesamt
acht Gesetzesbeschlüssen ver-
bunden.  

Der spektakulärste ist die Ände-
rung des Atomgesetzes mit dem
schrittweisen Ausstieg aus der
Kernenergie bis 2022. Daran ma-
nifestiert sich ein noch spekta-
kulärerer Vorgang: Die energie-
politische Wende der Bundesregie-
rung innerhalb weniger Monate. Kom-
munen und Stadtwerke spielten im
Energiekonzept der Bundesregierung
aus dem September 2010 praktisch
keine Rolle. Welche Rolle ist ihnen
jetzt zugedacht und welche Rolle
sollten sie spielen? Diesen Fragen
geht der Beitrag nach. 

Dezentral und zentral

Aus gemeindlicher Sicht muss ein
Mehr an dezentraler Erzeugung und
Verteilung ein zentraler Ansatz einer
wirklichen Energiewende sein. Der Aus-
 bau der dezentralen Energieerzeugung

und -verteilung führt zu einer breite-
ren Verteilung der Wertschöpfung im
Energiebereich. Dies kann gerade in
den Städten und Gemeinden des
ländlichen Raums zu wirtschaftlicher
Stärkung und Arbeitsplätzen führen.
Hinzu tritt die Stärkung politischer
Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort.
Das ist für das Gemeinwesen und die
örtliche Demokratie wichtig. Die zen-
trale Weichenstellung für die Ausge-
staltung der örtlichen Energieversor-
gung – die Energieleitplanung – er-
folgt in den Gemeinden.  Deshalb ist
ein energiepolitscher Ansatz richtig,
der die energieautarke Gemeinde
ebenso fördert wie bürgerschaftliches
Engagement zum Ausbau der Erneuer-
baren Energien im Gemeindegebiet.

Angesichts der Beschlüsse der Bun-
desregierung stellt sich die Frage, wie
viel zentrale Energieversorgung noch
und wie viel dezentralen Energiever-
sorgung schon gewollt ist. Besieht
man die einzelnen Gesetzentwürfe,
ergibt sich ein uneinheitliches Bild.
Zum jetzigen Zeitpunkt bereits von
einer Stärkung dezentraler Energieer-
zeugung und -verteilung auszuge-
hen, wäre verfrüht.

Indiz mag bereits sein, dass sich das
Wort dezentral im neuen Eckpunkte-
papier nicht wiederfindet.

Das Netzausbaubeschleunigungsge-
setz (NABEG) setzt darauf, dass eine
dezentrale Energieerzeugung und -ver-

Timm Fuchs

Timm Fuchs,
Deutscher Städte- und

Gemeindebund



 werke ergeben. Dass dem so sein
wird, ist noch nicht entschieden. Das
Eckpunktepapier enthält hier vielver-
sprechende Ansätze, wie die erwähn-
ten Fördermöglichkeiten für kleinere
Kraftwerksbetreiber. Aber bereits bei
der Förderung der Kraft-Wärme-Kop -
pe lung (KWK) ist die Situation weni-
ger klar. Hier ist – etwas nebulös – von
einem effizienteren Einsatz bzw. von
einer Weiterentwicklung der Förde-
rung die Rede. Diese Aussagen sind
zu unbestimmt, wenn man bedenkt,
dass die Investitionen in effiziente
KWK-Anlagen verlässliche Rahmen-
be dingungen benötigen. Dies gilt
 neben der notwendigen Weiterförde-
rung von kleinen KWK-Anlagen im
Übrigen auch für flexibel zuschalt -
bare Gas- oder Dampfturbinenkraft-
werke. Diese werden im Moment noch
für notwendig gehalten, um dann
einzuspringen, wenn die Erzeugung
mittels der erneuerbaren Energien ins
Stocken gerät.

Zwar gibt es hierzu im Leitszenario
des Bundesumweltministeriums und
dem alten Energiekonzept der Bun-
desregierung unterschiedliche Annah-
men zu den Mengen regenerativer
Einspeisung. Aus beiden lässt sich
tendenziell aber die – wenig überra-
schende – Aussage ableiten, dass es
mehr dezentrale Einspeisung und mehr
Volatilität geben wird. Dies geschieht
überwiegend in den örtlichen Verteil-
netzen. Deshalb ist richtig, dass im
Eckpunktepapier davon die Rede ist,
nicht nur den Ausbau der Übertra-
gungsnetze, wie ihn das NABEG vor-
sieht, sondern auch den notwendi-
gen Ausbau der Verteilnetze – inklu -
sive von Speichern – voran zu treiben.
Allerdings bedarf es auch hier verläss-
licher Investitionsbedingungen, zu de-
nen das jetzige Eckpunktepapier Aus-
sagen vermissen lässt. Eine Anerken-
nung dieser Kosten erfordert eine Än-
derung der Anreizregulierungsver-
ordnung. Wann und mit welchem
 Inhalt diese novelliert wird, ist derzeit
unklar. Das Thema verlässliche Inves -
titionsbedingungen betrifft nicht nur
den Netzausbau, sondern auch ein
 intelligenter werdendes Netz, das
hilft, Erzeugung und Verbrauch besser
aufeinander abzustimmen.

Eines ist dabei aber klar: Die Rech-
nung, dass der Ausbau von Verteilnet-
zen den Ausbau von Übertragungs-
netzen substituiert und damit für mehr
Akzeptanz sorgt, ist zu einfach. Denn
sowohl der Ausbau der erneuerbaren
Energien als auch die Ausweisung
neuer Fernübertragungstrassen kann
im konkreten Gemeindegebiet auf
Ablehnung stoßen.

Protest und Akzeptanz

Dies leitet über zum Thema Akzep-
tanz. Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und ihre Integration in die Ener-
gienetze stößt vor Ort immer wieder
auf Ablehnung: gegenüber dem Neu-
oder Ausbau von Windenergieanla-
gen, die die Landschaft zerspargeln,
gegen die Geruchsbelästigungen von
Biogasanlagen oder gegen neue Hoch-
spannungstrassen, die eine Schneise
durch das Gemeindegebiet schnei-
den. 

Das Thema Akzeptanz drängt sich ins-
besondere bei der Auseinanderset-
zung mit dem NABEG auf. Das Gesetz
hält für einen beschleunigten Netz-
ausbau eine weitgehende Hochzo-
nung der Planungskompetenzen auf
den Bund, im diesem Fall die Bundes-
netzagentur, erforderlich. Der Bund
ist für die Raumordnungs- und Um-
weltverträglichkeitsprüfung zuständig
und soll in bestimmten Fällen auch
die Planfeststellung übernehmen. Die
Träger öffentlicher Belange – wer da-
mit gemeint ist bleibt unklar – gelten
lediglich als Beteiligte. Die Fristen für
diese Prüfungen sind unter dem Ge-
sichtspunkt der Beschleunigung kurz
bemessen.

Dies ist kontraproduktiv, denn Be-
schleunigung und Akzeptanz passen
schlecht zusammen. Die Erfahrung
vor Ort zeigt oft genug, dass es Zeit
braucht, um bei den Bürgern die nöti-
ge Akzeptanz zu schaffen. Das gilt
nicht nur bei Großprojekten wie dem
Neubau eines Durchgangsbahnhofs
mit unterirdischen Trassen. Auch bei
kleineren kommunalen Projekten gibt
es die Erfahrung, dass es genügend
Zeit bedarf, damit Argumente der Be-
teiligten im Vorfeld der Planung ernst-
haft diskutiert und gegeneinander ab-

gewogen werden können. Neben dem
Zeitfaktor bedeutet dies auch, dass
Verfahren offen gestaltet sein müs-
sen: Für den Fall einer Trassenplanung
im Hochspannungsbereich ist dazu
erforderlich, dass die Planung alterna-
tiver Trassenverläufe aber auch einer
(Teil-) Erdverkabelung sehr frühzeitig
erörtert werden müssen. Erst dann kann
ein Kompromiss zwischen einzelnen
potenziell betroffenen Gemeinden,
den Anwohnern und den Eigentü-
mern der Flächen gefunden werden.
Ferner darf es keine Informationsun-
gleichheit zwischen Gemeinden, Be -
hörden und Betreibern von Netzen
oder EEG-Anlagen geben. Das NABEG
scheint diesbezüglich darauf zu ver-
trauen, dass dies schon irgendwie
 unter den Akteuren selbst geregelt
wird. Das wird nicht ausreichend sein.
Bei den Gemeinden, die über die
 Informationen einer Trassenplanung
natürlich nicht verfügen, drängt sich
hier der Eindruck auf, dass das Gesetz
die Gemeinden als die vom Netzaus-
bau besonders betroffene Ebene nicht
ausreichend berücksichtigt. Auch unter
dem Gesichtspunkt, dass dies im Falle
des NABEG alles künftig zentral, d.h.
von einer in Bonn ansässigen Behör-
de, anstatt von Planungsbehörden der
Länder gemanagt wird, darf Zweifel
haben, ob das Gesetz in seiner jetzi-
gen Form diesen Vorgaben gerecht
wird. 

Kosten und Nutzen

Überwiegender Konsens scheint nicht
nur zu sein, dass der Ausstieg aus der
Kernenergie nach der Reaktorkatas -
trophe von Fukushima notwendig ist,
sondern auch, dass dieser Ausstieg
mit erhöhten Energiekosten verbun-
den sein wird. Als Kosten erhöhend
werden die Förderung erneuerbarer
Energien und der Netzausbau be-
nannt. Dies betrifft Verbraucher wie
Kommunen als Kunden der Energie-
versorgung in Deutschland. Beide sol-
len allerdings durch gezielte Förde-
rung der Energieeffizienz entlastet
werden. So sollen die Mittel des CO2-
Gebäudesanierungsprogramms bis
2014 auf jährlich 1,5 Mrd. € – davon
100 Millionen p.a. für kommunale Ge-
bäude – aufgestockt werden.
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Das ist natürlich zu begrüßen, wird
angesichts der zu erwartenden Kos -
tensteigerungen bei den Kommunen
aber nur der sprichwörtliche Tropfen
auf den heißen Stein sein. Überhaupt
wird die Liberalisierung im Energie-
bereich unter dem Gesichtspunkt der
Energiekosten heute von manchem
als Fehler angesehen. Tatsächlich gibt
es seit der Liberalisierung nicht stabi-
le, sondern tendenziell steigende En-
ergiepreise. Das skizzierte System von
staatlicher Förderung als Bestandteil
der Energiewende wird diese Ten-
denz voraussichtlich weiter verfesti-
gen. Im Eckpunktepapier geschieht
dies etwa durch die angekündigte
Förderung der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien.  Deren Anteil
soll von derzeit 17% auf 35% im Jahr
2020 steigen. Ansatz der Regulierung
im Bereich der Verteil- und Übertra-
gungsnetze ist es schon länger, den
Markt zurückzudrängen: Um Kosten-
druck auf die Unternehmen auszu -
üben, aber auch, um einen fairen
Netzzugang zu gewährleisten. Beides
wirft die Frage danach auf, wie viel
Markt und wie viel staatliche Eingriffe
in den Energiemarkt wir künftig wol-
len. Das Eckpunktepapier schlägt hier
tendenziell einen Weg ein, der  staat -
liche Eingriffe verstärkt.

Kommunal und Privat

Daran anknüpfend wird die Frage zu
beantworten sein, ob die Energieer-
zeugung und -verteilung der Zukunft
öffentlich – gar kommunal – oder
überwiegend  privat sein soll. Vieles

spricht für eine Verbesserung der Rah-
 menbedingungen für die energiewirt -
schaftliche Betätigung von Kommu-
nen und Stadtwerken. Beiden kommt
sicherlich eine Schlüsselstellung zu,
wenn das Ziel eine dezentralere,  klima-
freundlichere und sicherere Energie-
versorgung ist. 

In den Städten und Gemeinden hat
sich hier in den letzten Jahren viel
 getan. Gemeinden engagieren sich
aktiv für den Klimaschutz: indem sie
sich kommunale Energieleitpläne ge-
ben, Energiegenossenschaften grün-
den, um erneuerbare Energie zu för-
dern oder das Energienetz kommuna-
lisieren, um vor Ort zu entscheiden,
wie Netzbetrieb und ggf. auch die
Versorgung organisiert werden sollen. 

Und die Stadtwerke, die manche vor
der Liberalisierung als Auslaufmodell
bezeichnet haben, haben in den ver-
gangenen Jahren immer wieder ihre
Anpassungsfähigkeit an sich ändern-
de politische Rahmenbedingungen
unter Beweis gestellt. Die Novellierun-
gen des Energiewirtschaftsgesetzes
1998 und 2005 haben gezeigt, dass
Stadtwerke Antworten auf Liberalisie-
rung, Unbundling, (Anreiz-)Regulierung
gefunden und sich – gerade im Be-
reich der Energiedienstleistungen –
neue Marktgebiete erschlossen haben.

Auch deshalb ist es bedauerlich, dass
im neuen Eckpunktepapier der Bun-
desregierung eine klare Aussage für
die Schlüsselstellung, die Kommunen
und Stadtwerken auf dem Weg zu
 einer dezentralen Energiepolitik zu-

kommt, fehlt. Allerdings gibt es Licht-
blicke, wie die Novellierung des Ener-
giewirtschaftsgesetzes zeigt. Dort wur-
den die Voraus setzungen dafür ge-
schaffen, dass Gemeinden das örtliche
Energieverteilnetz kaufen können,
wenn Sie eine sog. Kommunalisierung
anstreben wollen. Hier gab es bislang
keine eindeutige Regelung, die man-
che Gemeinden davon abgehalten
hat, das Netz zu erwerben und weiter-
gehende  energiepolitische Ziele zu
verwirk lichen. Auf der anderen Seite
lässt der Gesetzentwurf nach wie vor
eine  klare Aussage zum Netzkaufpreis
vermissen. Das schafft Rechtsunsi-
cherheiten und wird noch verstärkt,
wenn die Politik die Handlungsspiel-
räume der Gemeinden einschränkt, in-
dem die Auswahlentscheidung eines
Konzessionsvertragspartners nicht
mehr im Ermessen der Gemeinden
stehen, sondern externen energiepo-
litischen Zielen untergeordnet wer-
den soll.

Hintergrundinformation:

Das Eckpunktepapier für ein energie-
politisches Konzept kann im Internet-
Angebot des Bundeswirtschaftsminis -
teriums unter http://bmwi.de/BMWi/
Navigation/energie,did=405004.html
herunter geladen werden. Die einzel-
nen von der Bundesregierung be-
schlossenen Gesetze sind über das
Internet-Angebot des Bundesumwelt -
ministeriums unter http://www.bmu.
de/energiewende/doc/47467.php
abrufbar.
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Heimat Europa

als Bundespräsident die Deut-
schen zur Anstrengung aufge-
fordert. Merkel fordert nun den
„Ruck“ von den anderen. 

Merkel orientiert sich eher an
Emanuel Geibel als an Kohl. Gei-
bel hat viele patriotische Ge-
dichte geschrieben, unter ande-
rem 1861 eines, das „Deutsch-
lands Beruf“ überschrieben ist.
In diesem Gedicht ist von kla-
rem Geist und scharfem Hieb

die Rede, mit dem man „aus starker
Mitte“ wilden Trieb zügeln wolle. Das
Gedicht mündet in den berühmt-
berüchtigten Satz: „Und so mag am
deutschen Wesen/Einmal noch die
Welt genesen.“

Die EU hat den schwachen National-
wirtschaften harte Auflagen gemacht.
Zumal die Griechen, die sich einer Ross-
kur unterziehen müssen, sind entgeis -
tert bis verzweifelt. Und die Portugie-
sen sehen ihre bisherigen Anstren-
gungen missachtet. Die deutsche Bun-
deskanzlerin sollte in dieser Situation
nicht wie eine Turnlehrerin durch
 Europa laufen, die den Leuten, die
sich an Barren und Reck plagen, etwas
von „schlappen Säcken“ zuruft. Mit
solchen Sprüchen bringt man Europa
nicht weiter. Theodor Fontane prägte
einst für die Lyrik des Emanuel Geibel
das Wort „Geibelei“. Die neue deut-
sche Europa-Politik ist nicht ganz frei
von Geibelei.

Es gibt eine Geschichte, mit der meine
Großmutter versucht hat, Kindern zu
erklären, wie lange „Ewigkeit“ dauert.
Meine Großmutter war eine resolute
Bauersfrau und hatte 14 Kinder, also
einige mehr, als die EU in den ersten
dreißig Jahren ihrer Existenz Mit-
gliedsstaaten hatte. Die alte Frau hat
einiges erlebt, ihre Erinnerungen hat
sie in einer Holzkiste verwahrt: darauf
stand „Der Krieg“; darin waren die
Briefe, die ihre Söhne und Schwieger-

Ein Appell an die EU-Politiker
– und eine Liebeserklärung
an den neuen alten Kontinent 

Ich hätte nie geglaubt, dass mir
Helmut Kohl so fehlen wird. Er
fehlt in der Euro- und Griechen-
land-Krise; er fehlt, wenn Dänen
und Italiener ihre Grenzen wie-
der dicht machen; er fehlt, wenn
die Regierungschefs der EU auf
einmal wieder im Nationaltrikot
in Brüssel einlaufen. Gut, Kohl
begriff nicht viel von Wirtschaft, aber
ganz viel von Europa. Für ihn war der
„Euro“ die Abkürzung und Kurzfas-
sung Europas; das war vielleicht ein
unzulässiger Kurzschluss. Aber Kohl
verstand viel von den Nationen, den
Menschen und von ihrem Stolz.
Manchmal wäre es gut, wenn Angela
Merkel sich an Kohl halten würde.

Kohl hat seine Rücksichtnahme auf
die Gefühle der Nachbarn, insbeson-
dere seine Achtung vor dem Stolz der
Franzosen oft mit diesem Satz zum

Ausdruck gebracht: „Ich verneige mich
dreimal vor der Trikolore, bevor ich
mich einmal vor der deutschen Flag-
ge verneige.“ Das mag übertrieben,
auch ein wenig durchtrieben und
durchaus berechnend gewesen sein,
weil es für Gespräche und Verhand-
lungen, für Verträge und Abkommen
dienlich ist, wenn man sich selber ein
wenig kleiner macht; so manche ha-
ben über Kohl geschmunzelt. Aber er
kannte die Gesten, die Vertrauen schaf-
fen, und er praktizierte sie. Er hätte die
griechische Fahne nicht deswegen ge-
 ringer geschätzt als die Trikolore, weil
sie nur aus den Farben Blau und Weiß
besteht.

Für „die Beziehungen“ zu den ande-
ren Staaten in Europa ist es schädlich,
wenn sich ein deutscher Kanzler auf-
bläst und den dicken Max oder die
dicke Berta spielt. Aber weil Angela
Merkel vor allem auf die Beziehungen
zu ihren deutschen Wählern achtet,
ermahnt sie die schwächeren EU-Staa -
ten und deren Bevölkerung barsch,
sich gefälligst besser anzustrengen,
wenn sie deutsche Hilfe in Anspruch
nehmen wollen. Das mag dem derzei-
tigen deutschen Mehrheitsgefühl ent-
 sprechen; Merkel reagiert auf das
große Unbehagen über die Euro-Ret-
tungsschirme und die Griechenland-
Hilfen, die zu einem erklecklichen Teil
vom derzeit starken Deutschland fi-
nanziert und getragen werden. Ro-
man Herzog hat in seiner Ruck-Rede

Prof. Dr. Heribert Prantl

Prof. Dr. Heribert Prantl,
Leiter des Ressorts Innenpolitik

der Süddeutschen Zeitung



söhne von allen Fronten des Welt-
kriegs geschrieben hatten, aus El Ala -
mein und aus Stalingrad. Mir fällt bis-
weilen diese Kiste ein, wenn es um
Europa geht. Großmutters Ewigkeits-
Geschichte aber ging so: An einem
großen Felsen wetzt alle hundert Jah-
re einmal ein Vogel seinen Schnabel.
Ist der Fels auf diese Weise endlich ab-
getragen, dann ist gerade einmal eine
Sekunde der Ewigkeit vorbei.

Diese unendliche Geschichte kann
 einem in den Sinn kommen, wenn es
um die Frage geht, ob und wann aus
Europa ein demokratischer und sozia-
ler Staat werden kann. Nicht nur  natio-
nale Politiker, sondern auch weltläu -
fige Rechtsprofessoren geben näm-
lich auf diese Frage eine Antwort, die
jeden, der nicht in Äonen denkt, in die
Verzweiflung treiben kann. Das Defizit
zumal an sozialer Demokratie in Euro-
pa sei, so heißt es, strukturell bedingt;
es lasse sich durch die Reform der
 europäischen Institutionen nicht be-
heben. Und warum nicht? Weil es, so
heißt es dann, wegen der Sprachpro-
bleme „keine europäische Öffentlich-
keit“, „keinen europäischen öffentlichen
Diskurs“ und „kein europäisches Staats-
volk“ gebe. Wenn das stimmt, spielt
das Europa-Parlament die Rolle des
Vögleins der soeben erzählten Ge-
schichte. 

Aber es stimmt nicht: In den vergan-
genen Wochen und Monaten, in de-
nen über die Zukunft des Euro und
die Hilfe für die schwachen Volkswirt-
schaften in der EU gerungen wurde,
war das die Diskussion einer europäi-
schen Öffentlichkeit. Es gibt einen euro-
päischen Diskurs, ja vielleicht sogar
ein (wenn auch aus gut nachvollzieh-
baren Gründen noch eher unwilliges)
europäisches Volk. Sicherlich: Die
 Unionsbürgerschaft ist nicht nur in
Deutschland eher eine juristische Fik-
tion, denn eine gefühlte Realität. Das
Bewusstsein der EU-Eliten in Brüssel
und Straßburg schwebt weit über dem
der normalen EU-Bürger. Die Elite ist
euroglott; der Durchschnittseuropäer
ist es nicht. Die derzeitige EU-Regie-
rungsform ist ein fürsorglicher Brüs-
seler Elitizismus. Dessen Beliebtheit ist
an der Wahlbeteiligung bei den  Eu -
ropa-Wahlen abzulesen.

Gleichwohl: Europa ist das Beste, was
den Deutschen, Franzosen und Italie-
nern, den Tschechen und Dänen, den
Polen und Spaniern, den Niederlän-
dern und Griechen, Bayern und Bal-
ten, Wallonen und Württembergern,
Schotten und Sizilianern, den Basken
wie den Badensern in ihrer Geschich-
te passiert ist. Europa ist die Verwirk -
lichung so vieler alter Friedensschlüs-
se, die den Frieden dann doch nicht
gebracht haben. Die Europäische  Union
ist das Ende eines fast tausendjähri-
gen Krieges, den fast alle gegen fast
alle geführt haben. Sie ist ein unver-
dientes Paradies für die Menschen
 eines ganzen Kontinents. EU ist das
Kürzel für das goldene Zeitalter der
europäischen Historie. 

Das klingt emphatisch, aber es ist so
– auch wenn immer weniger Leute
daran glauben. Der wachsende Un-
glaube lässt sich nicht dadurch be -
kämpfen, dass man die alten Glaubens-
bekenntnisse beschwört. Mit solcher
Beschwörung reagiert freilich die
schrumpfende Anhängerschaft Euro-
pas auf die ökonomischen und sozia-
len Ängste der Bürger. Die haben
Angst; und auf die Angst antworten
die alten Europapolitiker mit obigem
Lobpreis: Europa sei das Beste, was
den Deutschen, Franzosen und so
weiter in ihrer langen Geschichte pas-
siert sei. 

Das stimmt ganz sicher – und doch
werden solch feierliche Sätze zu Wort-
geklingel, wenn und solange die Men-
 schen diese EU nur als Nutzgemein-
schaft für die Wirtschaft, aber nicht als
Schutzgemeinschaft für die Bürger er-
leben. Sozialpolitik ist nicht Annex
des Ökonomischen, sondern eine  Poli-
tik, die Heimat schafft; erst sie macht
aus einem Staatsgebilde eine Heimat
für die Menschen, die darin leben: Wer
seinen Nationalstaat als Heimat erlebt
hat, will daraus nicht vertrieben wer-
den. Er will, wenn die Heimat Natio-
nalstaat zu schwach wird, Europa als
zweite Heimat. Wenn also in europa-
weiten Protesten Demonstranten im-
mer wieder von ihren Regierungen
fordern, in einer globalisierten Welt
für ein gewisses Maß an ökonomi-
schem Anstand zu sorgen, dann ist

das nicht unbillig. Regeln für ein  so -
zialverträgliches Wirtschaften gehören
zum inneren Frieden. 

Es wächst die Furcht, dass im Wirt-
schafts- und Euro-Europa die soziale
Basis immer mehr unter die Räder
gerät. Wenn es dieses Gefühl gibt, und
es gibt dieses Gefühl, dann reicht es
nicht, von den Bürgern Dankbarkeit
zu verlangen dafür, dass die Europäi-
sche Union existiert. Europa braucht
nicht nur Verträge und eine einheit -
liche Währung, es braucht auch das
Vertrauen seiner Bürger. Die Bürger
wissen derzeit nicht mehr, warum sie
Europa wollen sollen. Man sagt ihnen,
dass allein Europa ein potenter Spie-
ler auf der Weltbühne sein könne,
aber sie erleben diese Potenz nicht.
Die europäischen Nationalstaaten ver-
 lieren ihre Fasson, aber die EU ge-
winnt sie nicht. Sie gewinnt an Größe,
nicht an Stärke. Die EU gründet sich,
anderem Gerede zum Trotz, nicht auf
drei starke Säulen, sondern nur auf
 eine einzige: die Wirtschafts- und
Währungsunion. Und auch diese
 Säule schwankt. 

Wäre die Union ein Staat, sie wäre
nach der Bevölkerungszahl der dritt-
größte Staat der Welt – 453 Millionen
Menschen. Die meisten Menschen in
Europa spüren die potentielle Stärke
dieses großen Europa nicht: Sie wol-
len eine Union, die ihnen hilft, die
 ihnen die Angst auch vor Arbeits -
losigkeit und vor Billigkonkurrenz
nimmt. Die Angst ist real: In Spanien
liegt die Arbeitslosigkeit bei über
zwanzig Prozent, bei Jugendlichen ist
sie doppelt so hoch. Die Menschen
wollen eine Union, die eine Schutzge-
meinschaft ist. Sie wollen spüren, dass
diese Europäische Union für sie da ist
und nicht nur für Banken und den
 internationalen Handel. 

Auf solche Forderungen wird in der
politischen Diskussion üblicherweise
geantwortet: Die EU sei für Freiheit
und Wettbewerb da, die Nationalstaa-
ten hätten für das Soziale zu sorgen.
Die Sozialpolitik, heißt es, gehöre nun
einmal im Lichte des Subsidiaritäts-
grundsatzes auf die mitgliedschaft -
liche Ebene. Dafür spricht in der Tat
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 einiges. Aber solche Aufgabenteilung
kann nicht funktionieren, wenn die
EU vor allem die Vorfahrt für die Wirt-
schafts- und Wettbewerbsfreiheit pro-
 pagiert; dann wird nämlich die Sozial-
politik der Mitgliedsstaaten, dann wer-
den die nationalen Sozialpolitiken als
Hindernisse betrachtet, die beiseite
geräumt werden müssen nach dem
Motto: freie Bahn der Freizügigkeit,
der Dienstleistungsfreiheit, dem Wa-
ren- und Kapitalverkehr – weg mit
 allem, was dabei stört. 

Auch der Europäische Gerichtshof in
Luxemburg ist in diesem Denken ver-
haftet. Er agiert und urteilt oft so, als
wäre er noch der Gerichtshof der  Euro -
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, als
habe er noch nicht gemerkt, dass aus
der EWG die EU geworden ist. Die
 unternehmerische Freiheit gilt als
Haupt- und Grundfreiheit, das Streik-
recht als Störung, die nur ganz aus-
nahmsweise berechtigt ist. Die sozia-
len Grundrechte haben im höchsten
EU-Gericht noch keinen Hüter – ob-
wohl zumindest das EU-Papier mahnt:
Im Artikel 3 des Lissabon-Vertrages
heißt es auch, dass auf eine soziale
Marktwirtschaft hingewirkt werden
soll, die – jetzt kommt es – auf Voll be-
schäftigung und sozialen Fortschritt
abzielt. Der EU-Gerichtshof ist aber
leider immer noch eher der juristische
Olymp einer EWG denn der juristische
Olymp einer Union der Bürgerinnen
und Bürger. Es geht also nicht nur  da -
rum, den Euro zu stabilisieren, es geht
auch darum, die Essentialia dessen zu
bestimmen, was denn der „soziale
Fortschritt“, der im Lissabon-Vertrag

aufgerufen wird, sein soll. Diese Es-
sentialia sind dann der Ausdruck der
sozialen Gerechtigkeit. Der Sozialstaat
ist Heimat und er muss es bleiben.
 Beschimpfen kann ihn nur der, der
keine Heimat braucht. Es ist fraglich,
ob er sich dort noch sehr lange wohl
fühlen würde, wenn die Heimat der
anderen abgerissen wird. 

Privatisierung von sozialer Verant-
wortung ist kein guter Weg für
 Europa. 

Die EU sieht noch immer fast alles
durch die Brille der Wettbewerbsfrei-
heit. Deshalb kommen soziale Belan-
ge, deshalb kommt das Gemeinwohl
zu kurz. Deshalb gingen die Anstöße
für die Privatisierung der Post, der
 Telekommunikation und der Bahn in
Deutschland von Brüssel aus. Deshalb
ist Brüssel stolz auf diese Privatisie-
rungen, nicht aber der Verbraucher.
Deshalb betrachtet die EU die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten,
Versorgungseinrichtungen oder Kran-
kenversicherungssysteme mit Skep-
sis, der Bürger aber mit Wohlgefallen.
Europa muss noch lernen, dass nicht
alle öffentlichen Güter dem privaten
Wettbewerb zum Fraß gegeben wer-
den dürfen. Die Rechtsangleichung in
Europa darf nicht unter das Motto ge-
stellt werden, wie der Mensch noch
fungibler für Wirtschaft und Wettbe-
werbsfähigkeit wird. Der Mensch ist
nicht nur homo oeconomicus, auch
der Europäer nicht. 

Europa braucht Bürger – das sind
Menschen, die ihre Zukunft miteinan-

der gestalten. Das europäische Demo-
kratiemodell und das europäische
Sozialmodell hängen zusammen. Euro-
päisches Sozialmodell: das heißt nicht,
dass es europaweit gleich hohe Min-
destlöhne geben soll oder das gleiche
Arbeitslosengeld oder die gleichen
Renten oder Schulsysteme. Ein ge-
samteuropäischer, glattgehobelt dün-
 ner Sozialstaat mit stromlinienförmi-
gen Vorgaben aus Brüssel, das ist kein
europäisches Sozialmodell, sondern
eher eine Horrorvorstellung. Europäi-
sches Sozialmodell, das ist etwas an-
deres, nämlich der gemeinsame Nen-
ner der Sozialordnungen: Guter Schutz
und kluge Hilfe bei den großen Le-
bensrisiken, bei Krankheit, Arbeits -
losigkeit und Pflegebedürftigkeit. Es
ist ein gemeinsames Koordinatensys -
tem, in dem die Achsen Solidarität
und Gerechtigkeit heißen – und in
dem dann die einzelnen Staaten ihre
jeweiligen Koordinaten finden und
von Brüssel, Straßburg und Luxem-
burg dabei nicht behindert, sondern
unterstützt werden. 

Europa funktioniert ja nicht schon
dann, wenn das Räderwerk in Brüssel
läuft. Europa funktioniert nicht schon
dann, wenn eine Elite sich in Brüssel
und Straßburg zu Hause fühlt. Europa
braucht nicht nur Kommissare und
EU-Beamte, Europa braucht mehr als
nur Richtlinien, mehr als Euro- und
Griechenland-Rettungspakete. Europa
braucht nicht nur den Euro. Es
braucht das Vertrauen der Menschen.
In Europa wohnen nicht Euronen,
sondern Bürgerinnen und Bürger.
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Nahversorgung in Bayern:
Die Renaissance von

„Tante Emma“?
ter Linie lässt sich dieses in Kom-
munen mit einer Einwohner-
zahl von unter 3.000 feststellen.
In 70% der Gemeinden dieser
Größenklasse sind nach aktuel-
len GMA-Erhebungen keine grö-
ßeren Supermärkte oder Lebens -
mittel-Discounter ansässig.

Hier gilt es sinnvollerweise zu
überprüfen, ob das Vorhanden-
sein eines sog. „Systemanbieters“

eine grundlegende Voraussetzung zur
Nahversorgung einer Kommune ist.
Eine differenzierte Bewertung ist un-
seres Erachtens sinnvoll:

• Auf der Nachfrageseite ist festzu-
stellen, dass die großflächigen Ein-
zelhandelsformate im Lebensmittel -
bereich und Drogeriewarenbereich
mittlerweile von allen Bevölkerungs -
gruppen genutzt werden. Erstaun -
licherweise und entgegen bestehen -
der Einschätzungen sind auch die
älteren Bevölkerungsgruppen heute
sehr mobil, was auch mit einer zwi-
schenzeitlichen hohen Quote an
„Führerscheinbesitz“ zusammen-
hängt.

• Nachfrage- und Angebotsentwick-
lungen haben dazu geführt, dass
 eine qualitative Nahversorgung für
automobile Kunden derzeit gewähr -
leistet ist und auch eine früher un-
bekannte Breite und Tiefe von an-
gebotenen Sortimenten umfasst.
Dagegen wird es immer schwieri-
ger, die fußläufige Nahversorgung,
die insbesondere für weniger mobi-
le Bürger wichtig ist, herzustellen.

• Geprägt durch diese Angebotsent-
wicklung und teilweise öffentliche
Förderungen haben sich in  zahl -
reichen Kommunen Alternativ-Kon-

Die Sicherung und Entwicklung
einer qualitativen Nahversorgung
der Bevölkerung hat sich zu
einem wichtigen Handlungsfeld
der Kommunalentwicklung he -
rauskristallisiert. Dieses machen
zum Einen die zahlreichen Ein-
zelhandelsentwicklungskonzep-
te auf der kommunalen Ebene
– häufig in Abstimmung mit der
Städtebauförderung – deutlich,
andererseits steht diese Ziel-
setzung auch im Zusammenhang mit
einem aktuellen Erlass der Landes -
regierung. Landesplanerisch ist es in
Bayern nun möglich, auch in kleine-
ren Kommunen ohne zentralörtliche
Einstufung Supermärkte in einer Grö -
ßenordnung von bis zu 1.200 m² Ver-
kaufsfläche anzusiedeln. In der Ge-
samtbetrachtung ist eine leistungs-
fähige, d.h. bei der Bevölkerung ak-
zeptierte, Nahversorgung auch ein
Baustein für die (Wohn-) Attraktivität
von Städten und Gemeinden im länd-
lichen Raum.

Die Versorgung der Bevölkerung ist in
vielen Regionen in Bayern einem ste-
ten Strukturwandel unterworfen. Der

„Einkauf um die Ecke“, typischerweise
in den vielzitierten „Tante-Emma-
Läden“, prägte lange Zeit das Ein-
kaufsverhalten der Bevölkerung. Die-
se Situation hat sich bis in die heutige
Zeit maßgeblich verändert. An vielen
Standorten prägen Systemanbieter,
d.h. großflächige Supermärkte oder
Discounter-Betriebe, das Lebensmit-
telangebot. Ob hierdurch noch von
einer „Nahversorgung“ mit dem Ziel
einer fußläufigen Erreichbarkeit ge-
sprochen werden kann, soll zunächst
dahingestellt bleiben. Mit dem Vor-
dringen der großflächigen Betriebs -
typen im Lebensmittelbereich – und
der Fachmärkte im Drogeriewarenbe-
reich – haben sich auch neue Stand -
ortanforderungen ergeben. Geprägt
durch eine notwendige Zahl an PKW-
Stellplätzen haben sowohl Super-
märkte als auch Discount-Betriebe
vielerorts ihre Standorte „auf die
 grüne Wiese“ verlagert. Insbesondere
in den kleineren Kommunen bilden
demzufolge Bäckereien, Metzgereien,
kleinere Drogeriemärkte sowie Gemü-
se- und Obstgeschäfte heute das „Rück-
grat“ der Versorgung in den  Orts -
zentren.

Die geschilderte Situation bleibt nicht
ohne Auswirkungen.1 In Bayern insge-
samt gibt es in rund 43% der Kommu-
nen, die ca. 13,5% der Bevölkerung
umfassen, keinen eigenen Systeman-
bieter im Lebensmittelbereich. In ers -

Dr. Stefan Leuninger

Dr. Stefan Leuninger,
Gesellschaft für Markt- und

Absatzforschung GmbH (GMA)
München

1 Vgl. Nahversorgung in Bayern, GMA-Grundlagenstudie
im Auftrag der Bayerischen Staatsministeriums für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie,
München 2011



zepte, z.B. Kleinflächen, herausgebil-
det, die i.d.R. über einen guten Zu-
spruch der ansässigen Bevölkerung
verfügen. 

• Regional orientierte oder interkom-
munale Versorgungskonzepte, die
auch aktiv umgesetzt werden, gibt
es noch kaum.

Als Fazit ist festzuhalten, dass ein leis -
tungsfähiges Netz an sog. System -
anbietern (Supermärkte, Discounter)
nach wie vor ein wichtiges „Rückgrat“
der Nahversorgung der Bevölkerung
– auch im ländlichen Raum – darstellt.
Ein wichtiges Instrument zur Steue-
rung der Nahversorgung stellen Ein-
zelhandelsentwicklungskonzepte dar,
die möglicherweise gerade unter dem
Aspekt der Nahversorgung in Zukunft
noch stärker regional orientiert aus-
zurichten sind. Auf der anderen Seite
macht es an vielen Standorten alleine
auf Grund der verfügbaren Kaufkraft
Sinn, kleinere Konzepte über ein star-
kes bürgerschaftliches Engagement
und kompetente Betreiberstrukturen
in den Kommunen zu konzipieren.
Die Stärken und Grundvoraussetzun-
gen für erfolgreiche alternative, bür-
gernahe Konzepte (u.a. Dorfladen
Grafengehaig, LK Kulmbach; Ums Eck
Hofheim-Rügheim, LK Haßberge) lie-
gen in einer hohen Kunden- und Ser-
viceorientierung, einem qualitätsvol-

len Angebot (u.a. Saisonartikel, Fri-
schewaren, regionale Erzeuger), einer
zentralen Lage mit fußläufiger Erreich-
barkeit und Stellplatzangebot, Liefer-
diensten, Warenkörben sowie Treff-
punktfunktionen für die Be völ ke -
rung.1
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Um’s Eck, Hofheim, Ortsteil Rügheim (650 Einwohner), Standort: Ortsmitte im ehemaligen Rat-
haus; Quelle: GMA

1 Hierzu auch die Dokumentation der Fachtagung Main-
franken – Green Region? Perspektiven einer nachhal-
tigen Regionalentwicklung, 2011 (www.wuerzburg.
ihk.de)

2 Nahversorgung in Bayern: Bedeutung – aktuelle Situa-
tion – Alternativen, GMA-Grundlagenstudie für das
Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie (Hrsg.), München
2011

Nahversorgung mit Systemanbietern auf der kommunalen Ebene in Bayern2
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(Fast) 100 Jahre Bayerischer Gemeindetag
Im nächsten Jahr kann der Bayerische Gemeindetag auf 100 Jahre Verbandsgeschichte zurückblicken. Seit seiner Gründung
im Jahr 1912 gibt unser Verband eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift heraus. Sie erschien bis zur Gleichschaltung der
kommunalen Spitzenverbände während des Nationalsozialismus als offizielles Verbandsorgan unter dem Titel „Der bayerische
Bürger meister“. In Erinnerung an die Leistungen der Gründerväter und um Sie, die verehrten Leserinnen und Leser unserer
heutigen  Verbandszeitschrift, neugierig zu machen auf unsere große Jubiläumsveranstaltung, bringt der „Bayerische Gemein-
detag“ Ernstes, Heiteres, Besinnliches und auch manches, was uns heute absonderlich erscheint, aus den Anfangsjahren des
größten bayerischen kommunalen Spitzenverbands. 

Zu Seiner Königlichen Hoheit des Prinzregenten Ludwig erster Geburtsfestfeier
als Verweser des Königreichs Bayern (1913, S. 1)

Am 7. Januar 1845 erblickten Seine Königliche Hoheit Prinz Ludwig von Bayern als der erstgeborene Sohn Weiland Seiner
 Königlichen Hoheit des nun in Gott ruhenden Prinzregenten Luitpold das Licht der Welt. Zum erstenmale entbieten Seiner
 Königlichen Hoheit dem Prinzregenten Ludwig zur Allerhöchsten Geburtstagsfeier ganz Bayern, alle Deutschen in der Heimat
und aus ferner Fremde die ehrfurchtsvollsten Glückwünsche: Gott segne die Regierung Seiner Königlichen Hoheit, segne
durch sie das Königliche Haus und das Land der Bayern mit der Wohlfahrt, welche Seine Königliche Hoheit Allerhöchst sich als
Ziel seiner Regentschaft gesetzt. In diesen Glücks- und Segenswünschen vereinigen sich auch die Landgemeinden Bayerns
mit dem engeren und weiteren Heimatlande und erneuern bei diesem Feieranlasse das ehrfurchtsvollste Gelöbnis unver-
brüchlicher Treue und Anhänglichkeit an Herrscher und Thron, wie  sie beim Bayernvolke seit schier einem Jahrtausend von
den Urvätern her als treugepflegtes Erbe überliefert worden. So dürfen auch die Landgemeinden, in deren einer Seine König -
liche Hoheit Prinzregent Ludwig vom Frühjahr bis zum Spätherbste zu weilen pflegen, vertrauensvoll aufblicken, dass Aller-
höchstdieselben ihre Verhältnisse und Bedürfnisse erkannt und gewürdigt ha-
ben und darum ihren Anliegen ein Allergnädigster Förderer sein werden.

Anschaffung von Prinzregenten-Bildern (1913, S. 198)

Auf unser Ausschreiben sind zahlreiche Bestellungen für das Bild Seiner König-
lichen Hoheit Prinzregent Ludwig von Bayern eingegangen. Wir haben nun
mehrere hundert Exemplare solcher Bilder, die sich zur Anschaffung für Schu-
len und Amtslokalitäten eignen und welche das Allerhöchste Gefallen Seiner
Königlichen Hoheit des Prinzregenten selbst fanden, erworben und sind da-
durch sowie durch unsere Verbandseinrichtung in die Lage versetzt, diese
 Bilder von der Kunstanstalt Piloty & Löhle in München zu liefern. 

Jenen Gemeinden, welche die Bilder bereits bestellt haben, gehen dieselben in
den nächsten Tagen durch die Post zu. Um auch den übrigen Gemeinden, die
Bestellungen bis jetzt nicht machten, Gelegenheit zu geben, diese künstlerisch
ausgeführten, schönen Bilder zu ermäßigtem Preise beziehen zu können, hal-
ten wir noch einen größeren Vorrat bereit. Bestellungen hierauf können daher
noch immer bei uns eingereicht werden. Dringend empfehlen wir, Bilder nicht
bei Hausierern zu kaufen und von Beschaffung wertloser Bilder abzusehen. 
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1. Entwicklung der BVS

Nach dem besonderen Anlass des 90-jährigen Bestehens der
BVS, den wir 2010 im Bildungszentrum Holzhausen im Rah-
men des Sommerempfangs gefeiert haben, geht die „Bürde“
der Durchführung dieses Jahr an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des BZ Lauingen, die bereits 2008 den Empfang
ausgerichtet haben. Das BZ Lauingen ist das „jüngste“  Bil -
dungszentrum, das zur BVS gehört und wurde 1998 erbaut.

Das Bildungszentrum erfüllt seither nicht nur seinen – seit
seiner Zugehörigkeit zur BVS – vorgegebenen Zweck, die
Aus- und Fortbildung in den Umweltberufen samt begleiten-
den Tagungen durchzuführen, es ist zunehmend auch ein
Standort für die Aus- und auch Fortbildung in den Verwal-
tungsberufen und Tagungsstätte für externe Bildungseinrich-
tungen geworden.

Wir sehen diese Entwicklung als durchweg positiv, da eine
solche Einrichtung nur annähernd wirtschaftlich betrieben
werden kann, wenn sie ein Höchstmaß an Auslastung erfährt.

Dieses Ziel wird die BVS auch konsequent weiterverfolgen
und dabei bestrebt sein, alle Kapazitäten und Ressourcen
 optimal zu nutzen.

Bereits in den vergangenen Jahren waren wir sehr erfolg-
reich. So hatten wir im Jahr 2010 fast 44.000 Übernachtun-
gen, eine Steigerung von nahezu 14 Prozent gegenüber dem
Jahr 2008.

Dabei ist es sehr aufschlussreich, dass sich der Anteil für den
Bereich der Verwaltungsausbildung auf etwa 43 Prozent be-
läuft, gefolgt von der Aus- und Fortbildung in den Umwelt-
und Bäderberufen mit 24 Prozent und der Verwaltungsfort-
bildung mit etwa 10 Prozent.

Mittlerweile sind wir guter Kunde bei örtlichen Beherber-
gungsbetrieben, wenn wir gezwungen sind, aufgrund plane -
rischer Überschneidungen Teilnehmer extern unterzubringen.

Einen erheblichen Anteil an den Übernachtungszahlen mit
nahezu 10.000 erbringen unsere Gäste, hier vorwiegend die
Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Berufsschule. Hier
ist der Landkreis für die Unterkunft und Verpflegung verant-
wortlich.

Bei aller Komplexität der Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Dillingen und der Berufsschule hat sich im Lauf der Jahre ein
– im besten Sinn des Wortes – Gewöhnungseffekt eingestellt,
der die Zusammenarbeit sehr gut gestaltet.

Dafür an dieser Stelle Dank an den Landrat Schrell und den
Leiter der Staatlichen Berufsschule Lauingen, Herrn Wittmann,
für die stets partnerschaftliche und konstruktive Zusammen-
arbeit; wir möchten Ihre Schüler nicht mehr missen!

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass das Bildungs -
zentrum Lauingen insgesamt eine gute Entwicklung genom-
men hat, was anfänglich so nicht absehbar war. Es ist eine
moderne Bildungseinrichtung mit einem qualitativ hochwer-
tigen Angebot, und das bezieht sich nicht nur auf das Lehr-
und Lernangebot, sondern ebenso auf die Lernumgebung,
die zunehmend an Bedeutung gewinnt.

2. Zertifizierung der BVS

Ganz aktuell ist die Nachricht, dass die BVS und im Verbund
mit ihr die Bayerische Akademie für Verwaltungsmanage-
ment nach 1½ jährigen Vorarbeiten im LQW-Testierungsver-
fahren alle Hürden erfolgreich genommen hat und damit in
wenigen Wochen das Zertifikat entgegennehmen wird.

LQW (die Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiter-
bildung) ist das marktführende Testierungsverfahren in Deutsch-
 land und Österreich und stellt den Lernenden in den Mittel-
punkt der Qualitätsanforderungen. Die BVS und die BAV
 haben damit bewiesen, dass sie hohen Qualitätsansprüchen
gerecht werden und wir werten dies auch als Signal an unse-
re Kunden, dass sie auch in Zukunft hochwertige Leistungen
von der BVS erwarten kann. Dies ist ein weiterer Beleg dafür,
dass wir in der BVS nicht nur ein Leitbild haben, sondern
 dieses auch leben. Dass wir gelungenes Lernen nicht nur pro-
pagieren, sondern mit Erfolg in unseren Veranstaltungen
auch umsetzen, belegt die Zertifizierung, die am Ende eines
aufwendigen, aber erfolgreichen Testierungsverfahren steht.

3. Anstieg der Teilnehmerzahlen in Aus- und Fortbildung

Entgegen allen Befürchtungen haben sich die Wirtschafts -
krise und damit verbunden die Finanznöte der Kommunen
nicht negativ auf die Entwicklung der Geschäftsbereiche Aus-
und Fortbildung ausgewirkt, dem Gesetzgeber sei Dank!

Sommerempfang 2011 der Bayerischen Verwaltungsschule
Ansprache von Dr. Jürgen Busse, 

Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bayerischen Verwaltungsschule,
am 15. Juli 2011 im Bildungszentrum Lauingen

Dr. Jürgen Busse, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bayeri-
schen Verwaltungsschule, bei seiner Ansprache
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Aber auch die Ideen einer nachhaltigen Personalentwicklung
greifen bei unseren Kunden und zeigen ihre Wirkung.

Steigende oder zumindest gleichbleibende Teilnehmerzah-
len in Aus- und Fortbildung zeigen, dass Staat und Kommu-
nen Investitionen in die Bildung und Qualifizierung ihrer Be-
schäftigten als sinnvoll ansehen. 

Daher verdienen die BVS und die Akademie für Verwaltungs-
management großes Lob für das stetige Bemühen, mit attrak -
tiven Angeboten den Wünschen ihrer Kunden zu entspre-
chen.

Im diesem Jahr wurden und werden insgesamt über 4.300
Studierende in unseren klassischen Verwaltungsberufen aus-
gebildet, dazu kommen noch etwa 520 Ausbildungsteil -
nehmer in den Umweltberufen und im Bäderwesen.

In der Fortbildung konnte die BVS 2010 fast 32.000 Teilneh-
mer in 2.072 Veranstaltungen begrüßen. Mögen diese Zahlen
für Sie nur eine begrenzte Aussagekraft haben, für die BVS
bedeutet dieser stetige Zuwachs in den letzten Jahren eine
Herausforderung, die es mit denen vorhandenen Ressourcen
zu meistern gilt.

Dabei kommt uns natürlich zugute, dass wir über ein breites
Netzwerk in der „Praxis“ und über Erfahrungswissen  ver -
fügen, auf das unsere engagierten und qualifizierten  Mit -
arbeiter auch zugreifen können.

Dennoch gilt es darauf zu achten, dass wir mit dieser  Ent -
wicklung auch qualitativ Schritt halten; dies setzt zum einen
voraus, dass wir das das Ohr an der Praxis haben und das ent-
sprechende Bewusstsein auch bei unseren Beschäftigten för-
dern, beziehungsweise erhalten und insbesondere die neu
hinzukommenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbe-
ziehen.

Nach unserem Leitbild sichert ein intelligentes Qualitätsma-
nagement die Umsetzung von Qualitätsentwicklungszielen.
Und von Zeit zu Zeit lernen wir – wenngleich das kein
schmerzfreier Prozess ist – auch aus unseren Fehlern, aber
geht es uns nicht allen so, dass wir gerade aus dem einen
oder anderen Fehler am meisten gelernt haben?

Was hier eher abstrakt klingt sind Handlungsmaxime im täg-
lichen Betrieb der BVS. Wir haben einen sehr konkreten und

geordneten Geschäftsablauf, der unseren Beschäftigten viel
abverlangt. 

Wir wollen unsere Teilnehmer nicht verwalten, sondern sie
betreuen, begleiten und fördern. Nur das sichert uns  nach -
haltig den Erfolg, den wir auch langfristig wirtschaftlich brau-
chen.

Die wirtschaftliche Situation ist heute rundum stabil aber nur,
dass kein falscher Eindruck entsteht: Wir sind nicht auf Rosen
gebettet und die ein oder andere Dorne liegt noch auf unse-
rem Weg. 

Wir können aber jetzt die notwendigen Investitionen tätigen.
So werden wir uns mit den Außensanierungen der Bildungs-
zentren München und Lauingen in den Jahren 2012 und
2013 beschäftigen und dies nicht unter rein  finanziellen Ge-
sichtspunkten.

Bauarbeiten gleich welcher Art sind in der Regel mit Lärm
verbunden, was für eine Bildungseinrichtung besonders pro-
blematisch ist.

Lehrveranstaltungen und Prüfungen bei Baulärm abzuhalten
verbietet sich von selbst; eine Lösung haben wir bei der
 Sanierung unserer Tiefgarage im Bildungszentrum München
gefunden, indem wir mit den ausführenden Firmen die ge-
räuschintensiven Arbeiten in die Nachtstunden und an die
Wochenenden verlegt haben.

Für die anstehenden umfangreichen Arbeiten werden wir
 akzeptable Lösungen finden. Glücklich über die bevorstehen-
den Herausforderungen sind wir nicht, aber was sein muss,
muss sein. 

Doch wo Schatten ist, da findet sich in der Regel auch Licht:

Mit der Fertigstellung der energetischen Sanierung in unse-
rem Bildungszentrum Holzhausen haben wir einen Meilen-
stein erreicht und unser Angebot sowohl im Lehrsaal- als
auch im Unterkunftsbereich deutlich verbessert. 

Im Verwaltungsrat hat uns diese Maßnahme so manches
graues Haar verursacht. Aber wir freuen uns über diese Inves-
tition in die Zukunft, und damit meine ich nicht nur die ener-
getischen Aspekte, sondern auch den Gewinn an Funktio -
nalität und Qualität.

Die große finanzielle Unterstützung aus Mitteln des Konjunk-
turprogramms war eine wesentliche Voraussetzung für die
Realisierung der Maßnahme; all denen, die uns dabei unter-
stützt haben, sei an dieser Stelle dafür ausdrücklich gedankt.

Aber auch im „Innenleben“ der BVS hat sich etwas verändert
und dieses an entscheidender Stelle:

Am 12. Oktober 2010 endete die Amtszeit des Verwaltungs-
rats und es war für die Amtsperiode bis 2016 ein neuer Ver-
waltungsrat zu benennen; offenbar ist die Freude an der Ver-
waltungsratstätigkeit bei der BVS so groß, dass sich alle Ver-
treter der Träger bereitgefunden haben, hier weiter Verant-
wortung zu übernehmen; ein neues stellvertretendes Mit-
glied, Frau MRìn Friederike Sturm vom LPA, heiße ich an
 dieser Stelle nochmals ausdrücklich willkommen.

Mit der Wiederwahl von Ministerialrat Ralf Haider vom StMI
zu meinem Vertreter und des berufsmäßigen Stadtrats Dieter
Reiter, Referent für Arbeit und Wirtschaft bei der LH München
zum Schatzmeister hat der VR ein Höchstmaß an Kontinuität

„Wir wollen unsere Teilnehmer nicht verwalten, sondern sie be-
treuen, begleiten und fördern.“
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bewiesen. Wir sind für die künftigen Herausforderungen gut
aufgestellt. 

4. Ausblick

Dass die BVS und ihre Tochter, die BAV, sich in ruhigem Fahr-
wasser befinden, ist für sich genommen positiv, bedeutet
aber nicht, dass wir uns ausruhen können.

So muss auch künftig die BVS im Prozess des lebenslangen
Lernens darauf achten, dass berufliche Aus-, Fort-, und Weiter-
bildung einen ganzheitlichen Ansatz bilden. Der gebotenen
Diversifizierung in den Ausbildungsgängen wird eine  Spe -
zialisierung in der Fortbildung folgen. Hinzu kommt eine indi-
vidualisierte Entwicklung der Sozialkompetenz des einzelnen
Beschäftigten.

Begleitet und unterstützt werden wir dabei nicht nur von
 unseren hauptamtlichen Mitarbeitern, sondern auch von
 einer großen Zahl an nebenamtlichen Dozentinnen und Do-
zenten, die mitprägend sind für das Erscheinungsbild und den
Erfolg der BVS.

In diesem Zusammenhang möchte ich die Initiative des Mi-
nisterialdirektors Günther Schuster, des Bayerischen Staats-
ministerium des Innern, aufgreifen und an die Dienstherren
und Arbeitgeber appellieren, auch in Zukunft nebenamtliche
Dozentinnen und Dozenten in einem angemessenem Um-
fang vom Dienst freizustellen. Davon lebt die BVS, davon pro-
fitieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit gewinnt
aber auch jeder Dienstherr und Arbeitgeber, weil ihre Be-
schäftigten auf diese Weise neue Kompetenzen erlangen, die
sie wieder aktiv in den jeweiligen Dienstbetrieb einbringen.
Also auf einen kurzen Nenner gebracht: eine win-win-Si tua -
tion für alle Beteiligten.

Der Bayerische Gemeindetag  und auch die anderen kommu-
nalen Spitzenverbände haben diese Initiative an ihre Mitglie-

der weitergetragen. Wir hoffen, dass sie auf fruchtbaren Bo-
den fällt.

Die BVS wird auch in den nächsten Monaten und Jahren vor
stetig neuen Herausforderungen stehen, wenngleich sich
Mancher nach Kontinuität und Entschleunigung sehnt und in
sich den Wunsch trägt, es möge alles bleiben wie es ist.

So darf ich aus dem kleinen Prinzen zitieren: „Wenn alles blei-
ben soll, wie es ist, muss sich alles ändern.“ Für die BVS
 bedeutet dies, dass es nicht nur darum geht, sich mit den
 bekannten bisherigen Aufgabenfeldern zu befassen, sondern
dass neue Aufgaben vor der Tür stehen werden, die man
 anzunehmen hat, mit denen man sich beschäftigen muss.
Seien es Entwicklungen, wie die Energiewende, die erheb -
liche Auswirkungen auf den kommunalen Bereich haben
wird oder aber die Dienstrechtsreform in Bayern. 

Daneben bleibt abzuwarten, vor welche Vorgaben uns noch
die Tarifvertragsparteien in den nächsten Jahren stellen wer-
den. 

Aber auch Themen des Bauplanungsrechts und des Vergabe-
rechts werden für neue Handlungsfelder sorgen, die die BVS
zeitnah zu bedienen hat.

Exemplarisch an dieser Stelle ein Beispiel aus der Dienst-
rechtsreform: Die Dienstrechtsreform hat den beruflichen
Aufstieg neu gestaltet. An die Stelle eines Aufstiegs ist oft-
mals die modulare Qualifizierung getreten. Die Anforderung
lebenslangen  Lernens soll institutionalisiert im Dienstrecht
festgeschrieben werden. Die Dienstherren haben hierfür für
den jeweiligen Beschäftigten ein System zu entwickeln, das
vom LPA zu zertifizieren ist und auf einer Verordnung  auf -
zubauen hat, die hoffentlich in den nächsten Wochen oder
Monaten erlassen wird. 

Die Grundideen sind unbestritten, über angedachte Wege
kann man unterschiedlicher Meinung sein. Fest steht, dass für
den Großteil der Dienstherren modulare Qualifizierung er-
folgreich nur durch öffentlich-rechtliche Fortbildungsträger,
wie z. B. die BVS erfolgreich umgesetzt werden kann.

Die BVS hat eine aus meiner Sicht tragfähige und zukunfts -
fähige Konzeption entwickelt, die, sobald sich die zuständi-
gen Fachresorts, das Bayerische Staatsministerium der Finan-
zen und der Landespersonalausschuss auf die hierfür erfor-
derliche Verordnung verständigt haben, auch umgesetzt wer-
den wird.

Für den kreisangehörigen Bereich halte ich dies als einzig
gangbaren Weg. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass
 jeder Dienstherr daneben aufgefordert sein wird, neben der
modularen Qualifizierung eine aktive Personalentwicklung
mit gezielten Maßnahmen zu betreiben. Ich hoffe, dass die
 intensiven Vorarbeiten die Früchte tragen werden, die sie
 verdienen. Für die Dienstherren wünsche ich mir, dass sie in
ihrem Ausbildungsverhalten auf das neue System reagieren
und sich bei ihren Konzepten von den entwickelten Modulen
leiten lassen, um so zu einer nachhaltigen Personalwirtschaft
zu kommen.

„Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung müssen einen ganz-
heitlichen Ansatz bilden.“
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V.l.n.r.: Geschäftsführendes Präsidialmitglied Dr. Jürgen Busse,
Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein,
Ehrenpräsident Heribert Thallmair, Präsident Dr. Uwe Brandl

Präsident Dr. Uwe Brandl überreicht dem Jubilar ein Präsent des Verbands

Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein bei seiner
 Geburtstagsrede

Impressionen von der Feier zum 75. Geburtstag
des Ehrenpräsidenten Heribert Thallmair

am 13. Juli 2011 in München
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KOMMUNALE am 19./20. Oktober 2011 in Nürnberg
Mittwoch, 19.10.2011

10:30 Uhr Eröffnung
Foyer CCN-West Dr. Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags

Grußwort
Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

12:00 Uhr Offizieller Messerundgang
mit Martin Zeil, MdL, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie

13.30 Uhr – 17.00 Uhr Chancen durch die Energiewende
Podium I

Impulsreferat 1
Sind die Gemeinden zentrale Player des Energiekonzepts?
Dr. Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags

Impulsreferat 2
Energiewende aus Sicht der Staatsregierung
Dr. Gerd von Laffert, Bayerisches Wirtschaftsministerium

Impulsreferat 3
Neue Energiegesetzte und Planungsrecht
Norbert Portz, Deutscher Städte- und Gemeindebund
Dr. Franz Dirnberger, Bayerischer Gemeindetag

Podiumsdiskussion
Erwin Huber, MdL, Bayerischer Staatsminister a.D.
Prof. Dr.-Ing. Albert Göttle, Bayerisches Umweltministerium
Dr. Gerd von Laffert, Bayerisches Wirtschaftsministerium
Thomas Barth, Vorstandsvorsitzender E.ON Bayern
Götz-Ulrich Luttenberger, Vorstand Städtische Überlandwerke Coburg
Gerd Bock, Vorstand Unterfränkische Überlandzentrale,
 Genossenschaftsverband 
Alexander Eberl, Bürgermeister der Stadt Schwarzenbach a.d. Saale
Dr. Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags

Moderation: Dr. Jürgen Busse, Stefan Graf, Bayerischer Gemeindetag

14.00 Uhr – 15.00 Uhr Entwässerungssatzung 2011 – neu und anspruchsvoll
Forum I Dr. Juliane Thimet, Bayerischer Gemeindetag

15.00 Uhr – 16.00 Uhr Folgen des Feuerwehrbeschaffungskartells
Forum II Barbara Maria Gradl, Bayerischer Gemeindetag

Kerstin Stuber, Bayerischer Gemeindetag
Wilfried Schober, Bayerischer Gemeindetag

19:00 Uhr Abendveranstaltung
Saal Brüssel
CCN-Mitte

Öffnungszeiten der Ausstellung am 19. Oktober 2011: 9.00 – 18.00 Uhr
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Donnerstag, 20.10.2011

10.00 Uhr – 12.30 Uhr Neue Wege der Bürgerbeteiligung
Podium II

Impulsreferat 1
Wirtschaftsstandort Bayern – Großprojekte umsetzen
Joachim Herrmann, MdL, Bayerischer Staatsminister des Innern

Impulsreferat 2
Stuttgart 21 – eine neue Form der Bürgerbeteiligung?
Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen

Impulsreferat 3
Bürgerbeteiligung modernisieren – Planungsverfahren straffen
Dr. Jürgen Busse, Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Bayerischen Gemeindetags

Podiumsdiskussion
Joachim Herrmann, MdL, Bayerischer Staatsminister des Innern
Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen
Prof. Dr. Thomas Olk, Universität Halle/Wittenberg
Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des
Deutschen Städte- und Gemeindebunds
Dr. Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags

Moderation: Barbara Nazarewska, Münchner Merkur

13.30 Uhr – 14.30 Uhr e-Government
Forum III Einsatz der Geodaten in digitaler Form (z.B. digitaler Bebauungsplan)

Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium
der Finanzen
Dr. Jürgen Busse, Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Bayerischen Gemeindetags

13.30 Uhr – 14.30 Uhr Friedhofssatzungen – kurz und knapp
Forum IV Claudia Drescher, Bayerischer Gemeindetag

Dr. Juliane Thimet, Bayerischer Gemeindetag

14.30 Uhr – 15.30 Uhr Aktuelle Entwicklung bei den Kommunalfinanzen
Forum V Dr. Johann Keller, Bayerischer Gemeindetag

17:00 Uhr Ende der KOMMUNALE 2011

Öffnungszeiten der Ausstellung am 20. Oktober 2011: 9.00 – 17.00 Uhr
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Bürokratieabbau in Europa 
Am 29. Juni lud die Bürogemeinschaft der Europabüros der bayerischen,
baden-württembergischen und sächsischen Kommunen gemeinsam
mit dem Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) zu einer Veran-
staltung mit Dr. Edmund Stoiber, dem Vorsitzenden der Hochrangigen
Gruppe zum Bürokratieabbau in der Europäischen Union und Bayeri-
schen Ministerpräsidenten a.D., zum Thema „Entbürokratisierung der

EU-Vorschriften – Nutzen für die
Kommunen“ in die Räumlichkei-
ten der Bürogemeinschaft ein. Dr.
Stoiber schilderte in einer flam-
menden Rede die Herausforde-
rungen, die diese ehrenamtliche
Tätigkeit mit sich bringt und gab
spannende Einblicke in seine
Bemühungen, die EU-Bürokratie,
aber auch  nationale und regio-
nale Bürokratien zu reduzieren. 

Im Jahr 2007 schlug die EU-Kom-
mission die Einführung eines ehr-
 geizigen Aktionsprogramms zum
Abbau unnötiger Verwaltungs-
lasten für Unternehmen in der
EU vor. Der Europäische Rat bil-
ligte das Programm und kam
überein, dass mit EU-Rechtsvor-
schriften verbundene Verwal-
tungs lasten und damit auch na-
tionale Maßnahmen zur Durch-
führung oder Umsetzung dieser
Vorschriften bis zum Jahr 2012

um 25% verringert werden sollen. Ferner forderte der Rat die Mitglied-
staaten auf, sich ähnlich ehrgeizige nationale Ziele vorzunehmen. Die
Kommission setzte im Sommer 2007 eine Hochrangige Gruppe unab-
hängiger Experten unter der Leitung des früheren Bayerischen Minister-
präsidenten Dr. Edmund Stoiber ein. Die Gruppe hat insbesondere die
Aufgabe, die Kommission bei Maßnahmen zur Verringerung von Verwal-
tungslasten in Bezug auf die Methodik und den Geltungsbereich des
Aktionsprogramms zu  be raten. Das Programm zeigt bereits konkrete Er-
folge, die Unternehmen Einsparungen in Milliardenhöhe ermöglichen
sollen. Doch was bringt das Programm der kommunalen Ebene?

Josef Mend, 1. Bürgermeister von Iphofen und 1. Vizepräsident des Baye-
rischen Gemeindetags, stellte in seinem Grußwort die Dringlichkeit des
Abbaus der Verwaltungslasten für die kommunale Ebene heraus. Dabei
nannte er die Kernbereiche EU-Vergaberecht und Beihilferecht. Gerade
die Vergabevorschriften seien ein Beispiel dafür, wie wichtige Vorhaben
verlangsamt und verkompliziert werden. Es sei fraglich, ob die zur  Ver -
fügung gestellten Rechtsmittel den Unternehmen wirklich dienen, oder
ob diese sich nicht besser auf einen neuen Auftrag konzentrieren soll-
ten, als Zeit und Anwaltskosten vor der Vergabekammer zu investieren.

Alle Verfahren hätten mittlerweile ein Stadium erreicht, dass es selbst
bei bester fachlicher Beratung unmöglich macht, eine Vergabe ohne
Fehler abzuwickeln. Zeit- und Kostenaufwand und die daraus resultie-
rende zeitliche Verzögerung seien immens. Dabei lasse sich feststellen,
dass zumindest im ländlichen Bereich im Vergabeverfahren grundsätz-
lich keine europäischen Bewerbungen vorliegen. Im EU-Wettbewerbs-
recht verbreite überdies die Gefahr der Rückforderung von Beihilfen
nach Jahren noch Unsicherheit in den Kommunen, obwohl keine
 Binnenmarktrelevanz vorliege, was beweise, dass eine Vielzahl der
 Vorschriften marktuntauglich sei.

Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deut-
schen Städte- und Gemeindebunds (DStGB), kritisierte in seiner Ein-
führung ebenfalls die komplexe EU-Gesetzgebung, die für die Kommu-
nen hohen Kosten- und Zeitaufwand mit sich bringe. Der Abbau von
Verwaltungslasten sei eine Daueraufgabe, die nie zu einem vollständig
befriedigenden Ende führen werde. Einer der Gründe sei, dass zum
 Beispiel jede neue Regierung – sei sie nun in Brüssel, Berlin oder einer
Landeshauptstadt – weniger Verwaltungsaufwand verspricht, dann
aber doch immer mehr neue Regeln schaffe. Dabei wäre es jedoch
 ungerecht, wegen der Bürokratie allein auf die Politik zu schimpfen.
Denn es seien oft die Bürger und auch die Wirtschaft selbst, die nach
mehr Regelungen verlangen. Dr. Landsberg wies mit erheiternden und
absurden Praxisbeispielen (z.B. Einsatz von Stein-Fangnetzen beim
 Rasenmähen öffentlicher Flächen) darauf hin, dass statt übertriebener
Absicherungsmaßnahmen mehr Vertrauen bei den Menschen geschaf-
fen werden müsse, das kein scheinbar noch so notwendiges Gesetz
 ersetzen kann.

Als Reaktion auf die Vorreden der kommunalen Verbände legte der ehe-
malige Bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber mit vielen

Europabüro der bayerischen Kommunen • Andrea Gehler, Katharina Schmidt

Aktuelles aus Brüssel
Die EU-Seite

Die Leiterin des Europabüros, Frau An-
drea Gehler (r.), und ihre Stellvertreterin,
Frau Katharina Schmidt, flankieren Mi-
nisterpräsident a.D. Dr. Edmund Stoiber.

Vizepräsident Josef Mend (BayGT) und Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd Lands-
berg (DStGB) begrüßen Ministerpräsident a.D. Dr. Edmund Stoiber.
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 anschaulichen Anekdoten aus seiner persönlichen Erfahrung als  Vor -
sitzender der Hochrangigen Gruppe dar, warum die EU auf lokaler und
nationaler Ebene oft als „Moloch“ angesehen würde, der als Antwort auf
den Wunsch der Allgemeinheit nach mehr Rechtssicherheit durch das
Produzieren von Bürokratie den Bezug zu Städten und Gemeinden ver-
liere. Bei der Bevölkerung liege eine Akzeptanzkrise vor, die durch die
gegenwärtigen Probleme mit Griechenland und dem Euro noch ver-
schärft würde. Den Menschen sei nicht bewusst, was derzeit in der EU
auf dem Spiel stehe, da der heutigen Generation der Bezug zu einheits-
stiftenden Ereignissen wie dem zweiten Weltkrieg fehle. So sehen in
Deutschland weniger als 50% der Gesamtbevölkerung die EU als positiv
an. 

Laut Dr. Stoiber müsse sich die Gesellschaft viel früher in die europäi-
sche Debatte einbringen und sich darauf einstellen, Entscheidungen
des Parlaments intensiver zu verfolgen und zu diskutieren. Dies sei
 umso dringlicher, wenn man bedenkt, dass bei den „Rechtsbefehlen“ für
deutsche Bürger im Zeitraum 1998 – 2004 85% aus Brüssel stammten
und lediglich 15% aus Deutschland und den Kommunen. Nur durch
 eine aktive Debatte der Zivilgesellschaft könne eine sich derzeit  dra -
matisch verstärkende Abwehrhaltung der Bürger in Bezug auf die EU
vermieden werden. Auf die Frage, was sie mit der EU verbinden, antwor-
teten im Durchschnitt über 20 % der befragten EU-Bürger: „Bürokratie“.

Dr. Stoiber verteidigte die EU und seine mit viel Herzblut betriebene
 Arbeit zum Bürokratieabbau, die ein mühsames Unterfangen sei. Zu
schnell würde mit dem Finger auf die EU gezeigt und zu oft werde sie
für Dinge verurteilt, die gar nicht in ihrem Verantwortungsbereich lägen.
So seien es die Mitgliedstaaten selbst, die durch ineffizienten Vollzug
von EU-Vorschriften allein 1/3 der Bürokratiekosten verursachten. Jedoch

werde oft nicht bedacht, dass die EU-Abgeordneten dafür arbeiteten,
das Leben der Menschen zu verbessern. 

Seine Anstrengungen zum Bürokratieabbau erläuterte Dr. Stoiber am
Beispiel der Entlastung von Unternehmen. Hierbei entstehen Verwal-
tungslasten in Höhe von 40 Mrd. €, wobei 50% in Brüssel und 50% auf
nationaler Ebene initiiert werden. Seit drei Jahren arbeite er an der  Ein -
sparung von 45 Mrd. € und habe der Kommission bereits 300 Vorschlä-
ge unterbreitet. Den Bürokratieabbau bezeichnete er als „kostenloses
Konjunkturprogramm“. Allerdings räumte Dr. Stoiber ein, dass die Pro-
zesse innerhalb der EU sehr langwierig seien. So habe er im Mai 2008
 einen Vorschlag der EU für Mikrounternehmen untersucht und festge-

stellt, dass eine europäische Regelung keinen Sinn mache, da 90% der
betroffenen Unternehmen keinerlei internationalen Verkehr hätten. So
seien dank seiner Initiative nun Ausnahmen beschlossen worden, ob-
wohl das Thema weder von der Ratspräsidentschaft Spaniens noch Bel-
giens auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Ein weiteres Problem sei,
dass mit wechselnden EU-Kommissaren kaum eine Regelung in ihrer
 ursprünglichen Fassung fortgeführt würde. Daher forderte Dr. Stoiber
eine genaue und kontinuierliche Messung der Folgewirkung von Rege-
lungen nach jeder Abstimmung im Parlament, im Rat und in der Kom-
mission. Nur so könne ein Bewusstsein für eine effiziente europäische
Verwaltung geschaffen werden. 

Das größte Problem aber stelle der Rat – also die Vertreter der Mitglied-
staaten selbst – dar. Der Zukunft der EU sieht Dr. Stoiber mit großer
 Besorgnis entgegen. Er befürchte, die EU könnte aufgrund der Renais-
sance von Nationalismus in einigen Mitgliedstaaten „zerbröseln“. Die
Pressekonferenzen nach wichtigen EU-Beschlüssen zeigen dies deutlich,
denn jeder Regierungschef gebe bekannt, er habe die Interessen seines
Landes durchgesetzt, ohne Rücksicht auf das gemeinsame europäische
Ergebnis.

Der Vorsitzende der Hochrangigen Gruppe wies auch darauf hin, dass
jedes Land die Bürokratie in Europa unterschiedlich wahrnehme. So
gäben nur 3 % der Italiener bei Umfragen an, dass sie die EU als  „Moloch“
ansehen, weil sie selbst über vier unterschiedliche Verwaltungssysteme
und 23.000 Gesetze verfügen und keiner mehr wüsste, welche der
 Regelungen überhaupt noch anwendbar seien. Deshalb würde eine
neue EU-Regelung endlich Klarheit in der Rechtslage schaffen und sei
daher sehr willkommen. Dass in der EU 27 unterschiedliche Mentalitä-
ten aufeinander treffen, mache die ganze Sache also nicht einfacher.

Im Anschluss an den engagierten Vortrag von Dr. Stoiber folgte eine ein-
gehende Diskussion mit den nahezu 80 anwesenden Besuchern, darun-
ter auch die EU-Abgeordneten Heide Rühle (GRÜNE/FEA), Kerstin West-
phal und Ismail Ertug (beide S&D). Auf die Frage, ob es sinnvoll sei, eine
Struktur zu schaffen, die den bürokratiearmen Vollzug auf Ebene der
 Nationalstaaten kontrolliere, antwortete Dr. Stoiber, nur die Kommission
käme hierfür in Frage. Auch sei es angebracht, Kommissionsbeamte bei
Deregulierungsvorschlägen zu befördern, anstatt nur bei der Initiierung
von neuen Rechtsakten. 

Zudem reagierte der ehemalige Minis -
terpräsident interessiert auf den Vor-
schlag von Kerstin Stuber vom Baye ri-
schen Gemeindetag, die Hochrangige
Gruppe könnte ggf. die Recht spre-
chung des Europäischen Gerichts hofs
genauer unter die Lupe nehmen. Ge-
rade im Bereich des öffentlichen Be-
schaffungswesens, wenn die EU-Richt -
linien unterhalb der Schwellenwerte
oder bei der Dienstleistungskonzes -
sion gar nicht anwendbar seien, brin-
ge der EuGH dann immer das Tot-
schlagargument der Anwendbarkeit
der Grundsätze des Primärrechts und
sorge unter dem diffusen Hinweis auf
die Binnenmarktrelevanz für Unsicher -
heit bei den Kommunen. Hierzu wur-
de verabredet, dass das  Europabüro
eine Vorlage an das Team von Dr. Stoi-
ber machen werde. 

Dr. Edmund Stoiber

Kerstin Stuber
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Die Kommunalwerkstatt des Bayerischen Gemeindetags bietet im Oktober 2011 wieder Veranstaltungen an, die sich speziell an Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen richten.

per Post: Bayerischer Gemeindetag – Kommunal GmbH
Kommunalwerkstatt
Dreschstraße 8
80805 München

per Fax: 0 89 / 36 88 99 80 32

per e-mail: kommunalwerkstatt@bay-gemeindetag.de

online: www.baygt-kommunal-gmbh.de

Die Seminargebühr (Tagesveranstaltung) für unsere Tagesveranstaltungen beträgt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Mitglieds -
gemeinden des Bayerischen Gemeindetags 180 € (inkl. MwSt.), im Übrigen 210 € (inkl. MwSt.); darin sind umfangreiche Tagungsunter -
lagen sowie selbstverständlich das Mittagessen, zwei Kaffeepausen und die Tagungsgetränke enthalten. 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der
Rechnungsnummer auf das Konto Nr. 3614324 bei der Bayerischen Landesbank (BLZ 700 500 00). 

Bei Stornierung der Anmeldung bis 2 Wochen vor Seminarbeginn berechnen wir 20% der Seminargebühr als Bearbeitungspauschale.
Bei Abmeldungen zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamte Seminargebühr in Rechnung gestellt.

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Polster gerne zur Verfügung (089 / 36 00 09 32). Sollten Sie inhaltliche Informationen zu den Seminaren
benötigen, wenden Sie sich bitte an Herrn Direktor Dr. Franz Dirnberger (0 89 / 36 00 09 20; franz.dirnberger@bay-gemeindetag.de).

Änderungen im Programmablauf und bei den Referenten müssen wir uns leider vorbehalten. Sollte die Veranstaltung abgesagt werden
müssen, erhalten Sie selbstverständlich die Seminargebühr umgehend zurück oder wir buchen Sie auf eine andere Veranstaltung um.

Seminarangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Kommunalverwaltungen im Oktober 2011

Kalkulation von Wasser- und Abwassergebühren
(MA 2034)
Referenten: Frau Dr. Juliane Thimet, Ltd. Verwaltungsdirektorin

Herr Thomas Mösl, Stv. Geschäftsleiter Amperverband

Ort: Hörger Biohotel, Hohenbercha 38, 85402 Kranzberg

Zeit: 04.10.2011, Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

Seminarbeschreibung: Die Wasserver- und Abwasserentsorger
sind aufgefordert, ihre Einrichtungen kostendeckend zu betreiben.
Dies setzt voraus, dass spätestens alle 4 Jahre die Gebühren neu kal-
kuliert werden. 

Das Seminar will Theorie und Praxis verknüpfen. Einerseits sollen die
Anforderungen des Kommunalabgabengesetzes und der Recht-
sprechung erläutert werden. Andererseits wird für die Wasserver -
sorgung eine Grund- und Verbrauchsgebührenkalkulation anhand
 eines Beispiels vorgestellt werden. Bei der Abwassergebühr werden
sowohl eine Schmutzwasser- als auch eine Niederschlagswasser -
gebühr mit den Teilnehmern anhand eines Beispiels durchgerech-
net. Das Referententeam will die Theorie mit anschaulichen Zahlen-
werken verbinden und so die Weichen für zukunftsweisende Kal ku-
lationsüberlegungen stellen helfen. Anhand von Kalkulationssche-
mata sollen die Praktiker eine transparente und nachvollziehbare
Kalkulation selbst erstellen können.

Seminarinhalt: 

• Kalkulation einer Grundgebühr

• Kalkulation einer Wassergebühr

• Kalkulation einer Schmutzwassergebühr

• Kalkulation einer Niederschlagswassergebühr

Kostenersatz nach Feuerwehreinsätzen –
Spezialseminar (MA 2035)
Referent: Herr Wilfried Schober, Direktor

Ort: Hotel Novotel, Münchner Straße 340, 90471 Nürnberg

Zeit: 06.10.2011, Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

Seminarbeschreibung: Auf vielfachen Wunsch der zuständigen Sach-
bearbeiter bei den Gemeinden, Märkten und Städten bietet die
Kommunalwerkstatt wieder ein Spezialseminar zum Thema Kosten-
ersatz nach Feuerwehreinsätzen an. Systematisch werden an diesem
Tag die gesetzlichen Möglichkeiten einer Abrechnung von Feuer-
wehrdienstleistungen besprochen und Einzelfälle aus der täglichen
Praxis erörtert. Die Änderungen aufgrund des neuen Bayerischen
Feuerwehrgesetzes und die mittlerweile umfangreiche Rechtspre-
chung zu dieser in Feuerwehrkreisen nach wie vor umstrittenen
Thematik werden vorgestellt und mit den Teilnehmern intensiv be-
sprochen. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer ihre Erfahrungen
beim Vollzug der Vorschriften und bei der Durchsetzung berechtig-
ter Ansprüche einbringen und einen intensiven Erfahrungsaus-
tausch pflegen. Das Motto des Tages lautet: Keine Frage soll offen
bleiben und jeder soll von den Erfahrungen des anderen profitieren!

Seminarinhalt:
• Die verschiedenen Möglichkeiten eines Kostenersatzes nach Feuer-

wehreinsätzen
• Die Tatbestände des Art. 28 Bayerisches Feuerwehrgesetz im Detail
• Änderungen durch das neue Bayerische Feuerwehrgesetz 2008
• Kostensatzung und Bescheidsmuster
• Aktuelle Rechtsprechung und ihre Auswirkungen auf die tägliche

Verwaltungspraxis
• Erfahrungen der Teilnehmer
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Basiswissen Erschließungsbeitragsrecht (MA 2036)
Referentin: Frau Cornelia Hesse, Direktorin

Ort: Hotel Mercure, Münchner Straße 283, 90471 Nürnberg

Zeit: 11.10.2011, Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

Seminarbeschreibung: Die Erschließung ist Aufgabe der Gemein-
de. Dazu gehört insbesondere auch die Erschließung der Baugrund-
stücke mit Straßen und anderen Erschließungsanlagen i.S.v. Art. 5a
Abs. 1 KAG i.V.m. § 127 Abs.2 BauGB. Es handelt sich dabei regel -
mäßig um Investitionen in einer erheblichen Größenordnung, für
die die Anlieger von der Gemeinde „zur Kasse“ gebeten werden. 
Um nach der erstmaligen Herstellung eine rechtmäßige Beitragser-
hebung durchführen zu können, ist nicht nur eine sichere Kenntnis
der erschließungsrechtlichen Vorschriften und der abgabenrecht-
lichen Nebenbestimmungen sondern auch der Rechtsprechung
 unumgänglich, die das Erschließungsbeitragsrecht weitgehend ge-
prägt hat. Es gilt also die Fallstricke im Bereich der Aufwendungs-,
Verteilungs- und Heranziehungsphase zu umgehen. Oftmals stellt
sich erst vor Gericht heraus, dass Vorgaben des Bebauungsplans
nicht erfüllt bzw. eine notwendige Abwägungsentscheidung bei
Fehlen eines Bebauungsplans nicht getroffen wurde, der Anlagen-
begriff oder der Zeitpunkt des Entstehens der Beitragspflicht ver-
kannt wurde und damit die Beitragserhebung rechtswidrig ist. 
Das Seminar will versuchen, eine Basis für rechtssichere Abrechnun-
gen zu schaffen und Hilfestellung zu geben, um Fehlerquellen zu er-
kennen und zu vermeiden. Anhand ausgewählter praktischer Bei-
spiele und unter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung wer-
den typische Fragestellungen abgehandelt und Lösungswege auf-
gezeigt. Lagepläne und Bilder werden – soweit möglich – einge-
setzt, um die besprochenen Fälle zu veranschaulichen.

Seminarinhalt: 
• Darstellung der beitragsfähigen Erschließungsanlagen 
• Bindung an den Bebauungsplan bzw. Planersatz 
• Welche Bedeutung hat das Bauprogramm?
• Die abzurechnende Erschließungsanlage – wie wird sie festge-

stellt?
• Welche Kosten zählen zum beitrags- und umlagefähigen Erschlie-

ßungsaufwand?
• Wie werden die erschlossenen Grundstücke ermittelt (Beizugs -

flächen)?
• Wie werden die Kosten auf die einzelnen Grundstücke verteilt

(Maßstab)?
• Wann entsteht die Beitragspflicht?
• Die Heranziehung der Beitragspflichtigen – Erstellung des Be-

scheids
• Was versteht man unter „Kostenspaltung“ und „Ablösung“?
• Erhebung von Vorausleistungen – was ist zu beachten
• Fälligkeit und Zahlung des Beitrags 

Gemeindliches Unternehmensrecht –
vom Eigenbetrieb zur GmbH (MA 2037)
Referenten: Herr Josef Popp, Steuerberater

Herr Dr. Heinrich Wiethe-Körprich, Direktor 

Ort: Hotel Mercure City Center
Senefelder Str. 9, 80336 München 

Zeit: 24.10.2011, Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

Seminarbeschreibung: Sind der Regiebetrieb und der Eigenbe-
trieb Auslaufmodelle? Liegt die Zukunft wirklich in der privaten
Rechtsform, ist also die „Gemeinde-GmbH“ der Königsweg? Ist pri-
vat immer gleich schneller, billiger und unbürokratischer?

Was ist mit Blick auf die Vorgaben des EU-Rechts zu beachten?  
„In-House“ und „Transparenz bei kommunaler Zusammenarbeit“
sind hier die Schlagworte, hinter denen sich heftige Auseinander-
setzungen auf nationaler und auf europäischer Ebene verbergen.

Diesen und anderen spannenden Fragen rund um die Organisation
gemeindlicher Unternehmen stellen sich aus steuer- und betriebs-
wirtschaftlicher Sicht der auf kommunale Unternehmen speziali-
sierte Steuerberater Josef Popp, aus kommunalrechtlicher und ver-
fassungsrechtlicher Sicht der für dieses Gebiet zuständige Referent
des Bayerischen Gemeindetags Dr. Heinrich Wiethe-Körprich. Diese
Veranstaltung ist für die leitenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
in den Rathäusern von besonderem Interesse, da es in der Regel an
ihnen liegt, den politischen Willen von Gemeinde, Stadtrat und Bür-
germeister umzusetzen. 

Seminarinhalt: 
• Die einzelnen Unternehmensformen (Regiebetrieb, Eigenbetrieb,

Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts, GmbH,
OHG, KG, Stiftung, GbR): Unterschiede und Gemeinsamkeiten

• Das Kommunalunternehmen mit nachgeschalteter (Betriebsfüh-
rungs-)GmbH

• Die Inhouse-Problematik bei gemischtwirtschaftlichen  Unter -
nehmen (gemeindliche Unternehmen mit Beteiligung Privater)

• Aufgabenerledigung in kommunaler Zusammenarbeit: Inhalte
und Grenzen

• Vergaberecht und Ausschreibungspflicht bei kommunaler Zu-
sammenarbeit

Beitragserhebung und Verfahrensrecht – 
Fallstricke und Risiken aus der Sicht der Gemeinde
(MA 2038)
Referenten: Frau Cornelia Hesse, Direktorin

Herr Dr. Rainer Döring, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, München 

Ort: Hotel Mercure City Center
Senefelder Str. 9, 80336 München

Zeit: 27.10.2011, Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

Seminarbeschreibung: Die rechtssichere Erhebung von Erschlie-
ßungs- und Straßenausbaubeiträgen verlangt nicht nur fundierte
Kenntnisse der materiell-rechtlichen Bestimmungen sondern auch
der verfahrensrechtlichen Vorschriften in der Abgabenordnung.
 Unwiederbringliche Einnahmeausfälle drohen, wenn z.B. Bescheide
falsch adressiert und zudem in zeitlicher Nähe der Festsetzungsver-
jährung erlassen werden. Eine Vielzahl weiterer Fragen und Proble-
me können sich stellen: Was ist bei drohender Zahlungsverjährung
zu veranlassen? Wie ist mit Bescheiden umzugehen, wenn sich eine
Satzung als nichtig herausgestellt hat? Was ist zu tun, wenn sich bei
der Überprüfung der Bescheide herausstellt, dass falsch abgerech-
net wurde? Gibt es Heilungsmöglichkeiten? Kann noch nachveran-
lagt werden? Wie sind Stundungen zu behandeln und welche Kon-
sequenzen ergeben sich für die Gemeinde, wenn solche Billigkeits-
maßnahmen als rechtswidrig erkannt werden? Im Seminar werden
typische Probleme und Fallgestaltungen dargestellt und praxisnahe
Hilfestellung für die tägliche Arbeit vermittelt. Dabei wird die aktu -
elle Rechtsprechung miteinbezogen. Gelegenheit zum Erfahrungs -
austausch wird gegeben. Das Angebot wendet sich besonders an
die Kämmerer, Geschäftsleiter und mit dem Vollzug der Satzungen
betrauten Mitarbeiter. 

Seminarinhalt: 
• Bekanntgabe des Bescheids – Ermittlung des Beitragspflichtigen

und richtigen Adressaten (z. B. bei Gesellschaften) 
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• Wie geht man mit Widersprüchen um? – Änderung und  Auf -
hebung von Bescheiden

• Aussetzung der Vollziehung – wann kommt diese in Betracht? 
• Nichtige Satzung – was ist zu tun, wenn die Bescheide angefoch-

ten sind? Welche Auswirkungen auf das Verfahren hat das Nach-
schieben einer wirksamen Satzung?

• Verhältnis von Vorausleistung bzw. Vorauszahlung und endgül -
tiger Beitragsschuld 

• Nacherhebung von Beiträgen – rechtliche Voraussetzungen und
Grenzen

• Stundungen und andere Billigkeitsmaßnahmen (z. B. Erlass) – Vor-
aussetzungen, Ausspruch und Konsequenzen (Haftungsfragen)

• Die öffentliche Last und ihre Bedeutung für die Gemeinde
• Der beitragsrechtliche GAU: Festsetzungs- und Zahlungsverjäh-

rung
• Abgabenrechtliche Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Aus-

setzungszinsen usw.)

Seminare für Wasserwarte sowie berufserfahrene Wassermeister im Herbst 2011
Die KOMMUNALWERKSTATT des Bayerischen Gemeindetags veranstaltet wie jedes Jahr Seminare für Wasserwarte sowie
 berufserfahrene Wassermeister. Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Jahr einen neuen Veranstaltungsort haben. Diese Semi-
narreihe findet nun im Hotel Gasthof zum Bräu, Rumburgstraße 1a in 85125 Enkering statt. Folgende Termine stehen zur
Verfügung:

14.11. – 18.11.2011: Einführungskurs für das technische Personal der Wasserversorgungsanlagen (S0 3007)

Zu diesem Seminar ist das technische Personal von Wasserversorgungsunternehmen – also Wasserwarte – das Grundkennt-
nisse der Wasserversorgung erwerben, aber nicht als technisch verantwortliches Personal im Sinne des DVGW-Arbeitsblattes W
1000 eingesetzt werden soll. Der Kurs ist eine sinnvolle Grundlage für weitergehende Qualifikationen (Fachkraft für Wasser -
versorgungstechnik, Wassermeister) der Bayerischen Verwaltungsschule. Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme am  Ein -
führungsseminar für neu eingestellte Wasserwarte den Nachweis einer ausreichenden Schulung beinhaltet.

28.11. – 02.12.2011: Weiterbildungsseminar für Wassermeister, Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik und
 erfahrenes technisches Personal (S0 3008) 

Zu diesem Seminar ist das technische Personal von Wasserversorgungsunternehmen, also berufserfahrene Wasserwarte, Fach-
arbeiter, Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik und Meister der Wasserversorgung, eingeladen. Berufserfahrene Wasser -
warte sollten am Einführungskurs für das technische Personal bereits teilgenommen haben. Wir weisen darauf hin, dass dieses
Seminar als „einschlägige Fortbildungsmaßnahme“ für Wassermeister und für Wasserwarte mit langjähriger Erfahrung im
 Betrieb von Wasserversorgungsanlagen im Sinne des DVGW-Arbeitsblattes W 1000 vom November 1999 anerkannt wird.

Anmeldungen für die Seminare richten Sie bitte schriftlich, per Fax (0 89 / 36 88 99 80 32) oder per E-Mail (kommunal-
werkstatt@bay-gemeindetag.de) an die KOMMUNALWERKSTATT (GmbH), Dreschstr. 8, 80805 München. 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Polster gern unter der Telefonnummer 089/36000932 zur Verfügung.

Die Unterbringung der Teilnehmer erfolgt in Einzelzimmern im Hotel Gasthof zum Bräu, Rumburgstraße 1a, 85125 Enke-
ring (Tel. 08467 850-0). 

Die Seminargebühr beträgt für Mitglieder 595 € und für Nichtmitglieder 690 €, jeweils einschließlich 19% Umsatzsteuer. In
dieser Gebühr sind alle Aufwendungen für die Kosten der Vollpension sowie einer Übernachtung im Einzelzimmer enthalten.
Wir bitten allerdings um Verständnis, dass bei Stornierungen innerhalb einer Woche vor Kursbeginn die volle Kursgebühr ent-
richtet werden muss, (vgl. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kommunal-GmbH).

Das Seminar beginnt am Montag um 10.30 Uhr und endet am Freitag um ca. 12.00 Uhr. 



Kreisverband

Bezirksverband

Niederbayern
Unter dem Vorsitz von 1. Bürgermeis -
ter Josef Steinberger fand am 15. Juni
2011 im Rathaus Reisbach die Ver-
sammlung des Bezirksverbands statt.
Als Gäste konnte der Vorsitzende Staats-
 minister a.D. Erwin Huber, das Geschäfts-
führende Präsidialmitglied Dr. Jürgen
Busse sowie Baudirektor Stefan Prit-
scher von der Regierung von Nieder-
bayern begrüßen. 

Dr. Busse machte in seinem Vortrag zu
aktuellen kommunalpolitischen The-
men deutlich, dass die Energiepolitik
das beherrschende Thema der Zu-
kunft sein wird. Die Gemeinden sind
nunmehr gefordert, Standorte für re-
generative Energien zu planen und zu
prüfen, inwieweit Energienutzungs-
pläne aufgestellt werden sollten. Des
Weiteren ging Dr. Busse auf den kom-
munalen Finanzausgleich und die Be-
sprechungen mit dem Finanzministe-
rium zur stärkeren finanziellen Unter-
stützung strukturschwacher Gemein-
den ein. Nach seinen Worten sind die
bisherigen Vorschläge des Finanz -
ministeriums nicht akzeptabel, da hier
nur Umschichtungen vorgenommen
werden sollen und somit der Streit in
die kommunale Familie getragen wird.
Des Weiteren nahm er zur Breitband-
förderung, zum Krippenausbau und
zum Landesentwicklungsprogramm
Stellung. 

Der Vorsitzende des Wirtschaftsaus-
schusses im Bayerischen Landtag, Er-
win Huber, sprach sich dafür aus, die
Regionalen Planungsverbände in die
eigene Zuständigkeit der Kommunen

zu übertragen. Dabei erklärte er, dass
im Landesentwicklungsprogramm der
Aufgabenkatalog für die Regionalen
Planungsverbände sehr eng gefasst
wird und nur Themen wie die Roh-
stoffsicherung und die Trinkwasser-
vorratsgebiete sowie fakultativ die
Energieversorgung geregelt werden
sollen. Nach seinen Worten sollte bei
der Diskussion über die Finanzaus-
stattung ländlicher Gemeinden auch
die „Einwohnerveredelung geprüft“
werden. Dabei kann daran gedacht
werden, den Eingangssatz von 108
Punkten auf 120 Punkte anzuheben. 

Baudirektor Pritscher ging auf die Fi-
nanzierung des kommunalen Stra ßen -
baus in Niederbayern ein und erklär-
te, dass im Gegensatz zu 2010, in dem
nur wenige Vorhaben gefordert wer-
den konnten, im Jahr 2008 ca. 60 Pro-
jekte mit einem (geringen) Fördersatz
von 40% bezuschusst werden können.
Für Straßen in Gemeinden mit außer-
gewöhnlichen Belastungen ist es nach
Art. 13 c FAG möglich, ein Fördervolu-
men von 7,5 Mio. Euro auszureichen und
damit 25 Vorhaben zu bezuschussen.

In der regen Diskussion wurde von den
Bürgermeistern die Übertragung der
Rechnungsprüfung auf den Bayerischen
Kommunalen Prüfungsverband, die
hohen Kosten für Kanalsanierungen
sowie die Vorgaben des Naturschutzes
bei der Realisierung von Projekten kri-
tisiert.

zahlreiche Gäste und Teilnehmer so-
wie einen Pressevertreter begrüßen. 

Der Vorsitzende verwies auf den Groß-
kundenrabatt des Bayerischen Ge-
meindetags bei der Deutschen Bahn
(5%), den alle Kommunen in Anspruch
nehmen können. 

Frau Denner gab einen aktuellen
Sachstandbericht über die Aktivitäten
im Tourismusmanagement ab. 

Zunächst gab Herr Schirm einen kur-
zen Überblick über die bisherige Breit-
 bandförderung in Bayern. Andrea
Schneider (WEST) erläuterte ansch-
ließend den Sachstand bezüglich LTE-
Ausbau im Westallgäu. Wenn Voda -
fone seine Ankündigung wahr macht
und das gesamte Westallgäu mit LTE
versorgt, dann fallen die betreffenden
Gemeinden zunächst aus der Breit-
bandförderung, da die Grundversor-
gung mit mind. 1 Mbit gewährleistet
ist. Frau Schmied (RvS) wies jedoch
darauf hin, dass im Einzelfall trotzdem
noch eine Förderung möglich wäre,
wenn für eine Gemeinde bzw. einen
Ortsteil ein erhöhter gewerblicher
 Bedarf nachgewiesen werden könnte.
Dieser Bedarf müsste jedoch erheb-
lich sein. Zum Thema Glasfaserausbau
(bis in jede Wohnung) erläutert Herr
Schirm, dass die Anbieter das erst ab
einer bestimmten Anzahl von Abneh-
mern machen. Selbst in der Stadt
München gibt es Bereiche, in denen
ein solcher Ausbau bis zum letzten
Abnehmer nicht wirtschaftlich ist. Für
den Landkreis Lindau ist daher ein
flächendeckender Glasfaserausbau
nicht realistisch. Man wird daher sei-
nes Erachtens immer ein zusätzliches
mobiles Netz brauchen. Herr Mehnert
erläutert in seinem Vortrag unter an-
derem den Unterschied zwischen
UMTS, LTE, Behörden- und Rettungs-
funk, die Stärke der jeweiligen Strah-
lung und welche Strahlung die größte
Belastung für den Menschen darstellt. 

Der Kreisverbandsvorsitzende und der
Stellvertretende Vorsitzende, 1. Bürger -
meister Markus Reichart, berichteten
von der Bezirksverbandstagung. Herr
Reichart wurde zum Schatzmeister
des Bezirksverbands gewählt. 
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Lindau
Am 30. Mai 2011 fand eine Versamm-
lung des Kreisverbands in Grünen-
bach statt. Der Kreisverbandsvorsit-
zende, 1. Bürgermeister Ulrich Pfanner,
Scheidegg, konnte zur Versammlung



Neu-Ulm
Am 30. Mai 2011 fand im Sitzungssaal
des Rathauses in Buch eine Versamm-
lung des Kreisverbandes statt, zu der
der 1. Vorsitzende Herr 1. Bürgermeis -
ter Josef Walz, Pfaffenhofen, auch Herrn
Landrat Erich Josef Geßner begrüßen
konnte. 

Nachdem der gastgebende Bürger-
meister aus Buch Herr 1. Bürgermeis -
ter Roland Biesenberger seine Gemein-
de kurz vorgestellt hat, wurde von den
anwesenden Vertretern der Lechwerke
AG Augsburg Herr Bayer und Herr
Nersinger die kommunale Rahmen-
vereinbarung zwischen den bayeri-
schen kommunalen Spitzenverbän-
den und der Lechwerke AG ausgiebig
erläutert. Insbesondere wurde dabei
in die Aufgliederung der Netz- und
Energiekosten eingegangen.

Vorgestellt wurden auch die wesent -
lichen Änderungen im neuen Stra ßen-
beleuchtungsvertrag, der vor kurzem
zwischen den betroffenen Fachberei-
chen bei den LEW mit dem Bayeri-
schen Gemeindetag abgestimmt wur-
de. Herr Nersinger kündigte an, dass
demnächst die Kommunen die ent-
sprechenden Vertragsunterlagen zu-
geleitet bekommen.

Ein weiteres Angebot der LEW Augs-
burg ist die E-Bike-Vermietung. In einer
Präsentation wurde vorgestellt, wie
die Kommunen dieses Angebot um-
setzen können.

Der Kreisverbandsvorsitzende berich-
tete noch über die aktuelle Situation
hinsichtlich der staatlichen Rechnungs -
prüfungsstellen und über die Initia -
tive des Bayerischen Staatsministe -
riums des Inneren, nach der Kommu-
nen über 5.000 Einwohner dem Kom-
munalen Prüfungsverband zugewie-
sen werden sollen.

Berichtet wurde auch über die Fort-
schreibung des Teilkapitels „Wind -
energie im Rahmen der laufenden
Gesamtfortschreibung des Regional-
plans“. Hier liegt eine neue Expertise
des TÜV Süd vor, die gegenüber dem
Windatlas des Freistaates Bayern eine
stärkere Windhäufigkeit im Landkreis
Neu-Ulm ausweist. 

Im Einvernehmen mit dem Landrat
wurde festgestellt, dass derzeit keine
Grundlage für eine Diskussion in den
Gebietskörperschaften gesehen wird,
solange nicht feststeht, welche Exper-
tise zutreffend ist.

Zum Feuerwehrführerschein wurde be-
richtet, dass die Angelegenheit nun
den Bundesrat passiert hat und die
Länder nun daran arbeiten, dies um-
zusetzen. Beim Feuerwehrbeschaf-
fungs kartell wurde bekannt gegeben,
dass mit den Lieferanten noch kein
Konsens erzielt werden konnte.

Herr Landrat Geßner gab noch einen
Appell der katholischen Arbeitnehmer-
bewegung zu den verkaufsoffenen
Sonntagen weiter und bat darum,
keine weiteren verkaufsoffenen Sonn-
 tage mehr zuzulassen.

Mit einem Dank an Herrn Landrat
 Erich Josef Geßner für dessen Teilnah-
me sowie den Referenten und an den
gastgebenden Bürgermeister schloss
der Vorsitzende die Sitzung.

Miesbach
Am Freitag, 10. Juni 2011, fand im Rat-
haus Tegernsee die Sitzung des Kreis-
verbands Miesbach statt. Nach Be-
grüßung durch die Kreisverbandsvor-
sitzende, 1. Bürgermeisterin Ingrid Pon-
 gratz, sprach der 1. Bürgermeister der
Gemeinde Tegernsee, Peter Jansen,
ein kurzes Grußwort. Im Anschluss
daran informierte der Referent der
Geschäftsstelle des Bayerischen Ge-
meindetags, Hans-Peter Mayer, die
anwesenden Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister über aktuelle Entwick-
lungen aus dem Verband. Dabei wur-
de neben aktuellen Themen auch zu
beabsichtigten Änderungen des Ge-
meindelandkreiswahlgesetzes und
deren Auswirkungen auf die Zusam-
mensetzung der Gemeindegremien
Stellung genommen. Im Anschluss
daran wurde ein Überblick über die
Regelung des Gesetzes über kommu-
nale Wahlbeamte für ehrenamtliche
und berufsmäßige Bürgermeister ge-
geben. Im Zentrum standen dabei
Fragen der sozialen Absicherung der
Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -

ter, aber auch Themen des Versor-
gungsrechts bzw. der Gewährung von
Ehrensold wurden angesprochen. 

Abschließend referierte Herr Mayer
über aktuelle Haftungsfragen aus dem
kommunalen Bereich. Die Versamm-
lung wurde durch aktuelle Informa-
tionen und Themen aus dem Kreis-
verband durch die 1. Bürgermeisterin
Ingrid Pongratz beendet. 

Berchtesgadener
Land
Am 29. Juni 2011 fand in Ramsau eine
Sitzung des Kreisverbands statt. Nach
Begrüßung durch den Kreisverband-
vorsitzenden, 1. Bürgermeister Hans
Eschlberger, Gemeinde Ainring, infor-
mierte der Referent der Geschäftsstel-
le, Hans-Peter Mayer, über aktuelle
Entwicklungen aus dem Verband.
 Unter dem Titel „Wege in die  kom -
munale Zukunft“ aus personeller und
 organisatorischer Sicht wurden dane-
ben Themen wie die Dienstrechts -
reform in Bayern, der aktuelle Stand
der Neufassung des KWBG, aber auch
Themen wie der Entwurf des Gemein-
delandkreiswahlgesetzes und die Zu-
weisung von Gemeinden zum Bayeri-
schen Kommunalen Prüfungsverband,
behandelt. An den Sachvortrag schloss
sich eine lebhafte inhaltliche Diskus -
sion an. Der Kreisverbandsvorsitzen-
de, Bürgermeister Hans Eschlberger,
informierte im Anschluss daran über
aktuelle Themen aus dem Kreisver-
band. Dabei spannte sich der Bogen
vom aktuellen Stand beim Feuer-
wehrbeschaffungskartell über inter-
kommunale Zusammenarbeit bei der
Beschaffung von Verbrauchsgütern
für die gemeindlichen Feuerwehren
hin zur Energiewoche und Teilnahme
des Kreisverbands an der Kommunale
am 19./20. Oktober 2011 in Nürnberg. 

Landshut
Im großen Sitzungssaal des Landrats -
amts Landshut trafen sich die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister des
Kreisverbands am 29. Juni 2011 zu
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 ihrer routinemäßigen Sitzung. Nach
Begrü ßung durch den Vorsitzenden,
1. Bürgermeister Peter Dreier, Gemein -
de Hohenthann, und aktuellen Infor-
mationen durch Landrat Josef Eppen -
eder referierte Wilfried Schober von
der Geschäftsstelle des Bayerischen
Gemeindetags über das Thema „Feuer-
beschau“. Er wies anhand des Verord-
nungstextes und der ministerialen Be-
 gründung derselben darauf hin, dass
die Gemeinden und Städte mit Augen-
maß Feuerbeschauen durchführen
sollten. Weder sei eine routinemäßige
Beschau notwendig, noch sollte die
gemeindliche Pflichtaufgabe vernach-
lässigt werden. Darüber hinaus infor-
mierte er über den aktuellen Stand
beim Thema „Feuerwehrbeschaffungs-
kartell“ sowie über den Stand der Ver-
handlungen mit dem Innenministe -
rium über die Änderung der Zuschuss-
richtlinien für Beschaffungen der  Feuer -
wehren.

Herr Dipl.-Ing. H. Geißler vom Landrats -
amt Landshut stellte die Kostenent-
wicklung bei den Personalkosten der
Gemeinden für die Unterhaltung der
Altstoffsammelstellen im Landkreis
vor. Nach angeregter Diskussion zeig-
te sich, dass die Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister mehrheitlich eine
Übernahme der Zuständigkeit in die-
sem Bereich durch den Landkreis be-
fürworten.

Nach Besprechung weiterer Tagesord-
nungspunkte schloss der Vorsitzende
um 11.30 Uhr die Sitzung.

Landsberg am Lech
Am 30. Juni 2011 trafen sich die Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister
des Kreisverbands zu ihrer routine -
mäßigen Sitzung im Sitzungssaal des
Landratsamtes Landsberg am Lech. In
Vertretung des verhinderten Vorsit-
zenden begrüßte stv. Vorsitzender
1. Bürgermeister Wilhelm Lehmann,
Gemeinde Geltendorf, die Anwesen-
den. Wilfried Schober von der Ge-
schäfts stelle des Bayerischen Gemein-
detags in München referierte anschlie -
ßend über aktuelle Themen aus dem
Feuerwehrbereich. Er streifte dabei

das Feuerwehrbeschaffungskartell, stell-
te die Überlegungen des Innenminis -
teriums zu den neuen Feuerwehr-Zu-
wendungsrichtlinien vor und ging kurz
auf den neuen Feuerwehr-Führer-
schein ein. Breiten Raum nahm sein
Referat über den Kostenersatz nach
Feuerwehreinsätzen ein. Seinen Aus-
führungen schloss sich eine angereg-
te Diskussion an. 

Straubing-Bogen
Am 12. Juli 2011 fand im Sportheim
Bogen die Sitzung des Kreisverbands
statt. An der Kreisverbandsversamm-
lung haben neben den amtierenden
Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
tern auch die Altbürgermeister sowie
Mitarbeiter der Verwaltung teilgenom-
men. Nach Begrüßung durch den
stellvertretenden Kreisverbandsvor-
sitzenden Karl Wellenhofer, Gemeinde
Mallersdorf-Pfaffenberg, sprach der
1. Bürgermeister der Stadt Bogen, Franz
Schedlbauer, ein Grußwort. Der stell-
vertretende Kreisverbandsvorsitzen-
de, berichtete über aktuelle Themen
aus dem Landesausschuss. Er infor-
mierte dabei zu den Themen: Aktuelle
Entwicklungen zum Thema Biber, Ak-
tueller Sachstand über die Erhöhung
des Gewichtungsfaktors bei Finanz-
ausgleich und Erhöhung der Förder-
mittel des Freistaats Bayern für Ge-
meindeverbindungsstraßen. In An-
schluss daran hielt der Referent der
Geschäftsstelle des Bayerischen Ge-
meindetags, Hans-Peter Mayer, ein
Referat über aktuelle Themen aus
dem Verband. Dabei spannte sich der
Bogen über den Zensus 2011 zum ak-
tuellen Sachstand beim Thema Feuer-
wehrkartell, die Änderung im Ge-
meindelandkreis- und Wahlgesetz so-
wie die Dienstrechtsreform 2011 und
deren Auswirkung auf das KWBG: Im
Rahmen des Vortrags konnten auch
eine Vielzahl aktueller Fragen beant-
wortet werden. Der private Sachver-
ständige Otmar Hillenbrand informier-
te die anwesenden Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister zum Thema
Kassensicherheit und Arbeitsschutz-
gesetz. Abgeschlossen wurde die Ver-
anstaltung durch aktuelle Themen
aus dem Kreisverband. 

Der Bayerische
Gemeindetag
gratulierte

Zu einem runden Geburtstag:

Erster Bürgermeisterin Marianne Kroh-
 nen, Gemeinde Geiselbach, stellver-
tretende Vorsitzende des Kreisverbands
Aschaffenburg, zum 60. Geburtstag,

Erstem Bürgermeister Quirin Krötz,
Gemeinde Rott, Vorsitzender des Kreis-
 verbands Landsberg a. Lech, zum 55.
Geburtstag,

Erstem Bürgermeister Dr. Karl Dürner,
Gemeinde Schwindegg, Vorsitzender
des Kreisverbands Mühldorf a. Inn,
zum 65. Geburtstag.

Erstem Bürgermeister Anton Birle,
Markt Ziemetshausen, Vorsitzender
des Kreisverbands Günzburg, zum 55.
Geburtstag.

Erster Bürgermeis -
terin Hildegard Wan-
ner, Stadt Höchstädt
a.d. Donau, Landes-
schatzmeisterin, Mit-
glied des Präsidiums
und Landesausschus-
ses, Vorsitzende des
B e z i r k s ve r b a n d s

Schwa ben, Vorsitzende des Kreisver-
bands Dillingen a.d. Donau, zum 60.
Geburtstag.

Oberbürgermeister
Josef Kellerer, Große
Kreisstadt Fürsten-
feldbruck, Mitglied
des Landesausschus -
ses, zum 65. Geburts -
tag.
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Erteilung von
nebenamtlichem 
Unterricht an der

Bayerischen 
Verwaltungsschule

12. RENEXPO zur
 Energieversorgung

der Zukunft

Das Bayerische Staatsministerium des
Innern hat sich mit Schreiben vom
20.06.2011, Az.: IZ3-310.70-2, an die
kommunalen Spitzenverbände in Bay-
ern gewandt und gebeten, seinen Auf-
 ruf zur Unterstützung der Bayerischen
Verwaltungsschule durch Förderung
und Freistellung geeigneter Lehrbe-
auftragter zu unterstützen. Diesem
Wunsch kommt der Bayerische Ge-
meindetag gerne nach und gibt das
Schreiben im Folgenden auszugsweise
wieder: 

„… der neue Vorstand der Bayerische
Verwaltungsschule, Herr Werner, hat
anlässlich seiner persönlichen Vorstel-
lung hier im Haus gebeten, die Ver-
waltungsschule dahin gehend zu un-
terstützen, dass sich wieder verstärkt
nebenamtliche Lehrkräfte zur Verfü-
gung stellen.

Gerne haben wir Herrn Werner die
Unterstützung des Staatsministeriums
des Innern zugesagt. Die qualifizierte,
praxisgerechte und handlungsorien-
tierte Ausbildung von Nachwuchs-
kräften für den Verwaltungsdienst ist
zunehmend ein wichtiges Anliegen
für Staat und Kommunen in gleicher
Weise. Die Bayerische Verwaltungs-
schule ist bei ihren Bemühungen,
 geeignete und engagierte Lehrbeauf-
tragte in ausreichender Zahl zu ge-
winnen, auf die breite Unterstützung
von Gerichten und von kommunalen
und staatlichen Behörden angewie-
sen. Die Bayerische Verwaltungsschule
sieht seit längerem einen Bedarf an

nebenamtlichen Lehrkräften aus der
3 und der 4. Qualifikationsebene (ehe-
maliger gehobener bzw. höherer Dienst),
die mit ihrem Erfahrungswissen auch
Fähigkeiten weitervermitteln sollen,
sich selbstständig neue Inhalte und
Wissensziele zu erschließen.

Ich darf daher die Bitte an Sie weiter-
geben, alle an einer nebenamtlichen
Lehrtätigkeit interessierten und dafür
geeigneten Beamten und Arbeitneh-
mer entsprechend zu unterrichten und
bei der Erteilung der erforderlichen
Nebentätigkeitsgenehmigungen einen
großzügigen Maßstab anzulegen. 

Die Bayerische Verwaltungsschule hat
auf Nachfrage versichert, dass sie selbst-
verständlich die nebenamtlichen Lehr-
 kräfte mit Anleitungen (z.B. Pädago-
gik-Seminare) begleiten und  Hand -
reichungen (z.B. Lehrbriefe) zur Verfü-
gung stellen wird. Die Ausbildungen
werden dezentral durchgeführt (Neu-
stadt a.d. Aisch, Lauingen und München).

Ich bitte Sie, über Ihre Mitglieder alle
Interessierten in geeigneter Weise zu
informieren und dadurch eine Kon-
taktaufnahme mit der Bayerischen Ver-
 waltungsschule zu ermöglichen. Als
kompetente Ansprechpartner stehen
gerne zur Verfügung:

Herr Maximilian Weininger
Geschäftsbereich Ausbildung
Tel. 089/54057-400
Fax 089/54057-499
mailto: weininger@bvs.de

Frau Roswitha Pfeiffer
Geschäftsbereich Fortbildung und
Entwicklung
Tel. 089/54057-600
Fax 089/54057-699
mailto: pfeiffer@bvs.de

Herr Dr. Andreas Lenz
Geschäftsbereich Umwelt und Technik
Tel. 089/54057-610
Fax 089/54057-499
mailto: lenz@bvs.de.“

Der Bayerische Gemeindetag als Ver-
treter seiner Mitglieder trägt im Ver-
waltungsrat der Bayerischen Verwal-
tungsschule Verantwortung. Insoweit
bitten wir unsere Mitglieder, die Baye -
rische Verwaltungsschule bei der Ge-
winnung von nebenamtlichen Lehr-

beauftragten zu unterstützen. In der
Vergangenheit hat der Freistaat Bay-
ern seine nebenamtlich Unterrichten-
den an den Bildungseinrichtungen im
Regelfall für ½ Tag pro Woche vom
Dienst freigestellt. Dies hält auch der
Bayerische Gemeindetag für sinnvoll
und zweckmäßig, um die Tätigkeit als
nebenamtlicher Lehrbeauftragter/ne-
benamtliche Lehrbeauftragte zu för-
dern und zu unterstützen. Beim Ein-
satz in Aus- und Fortbildung als Do-
zent/Dozentin handelt es sich um
eine zusätzliche Personalentwicklungs -
maßnahme, von der auch der jeweili-
ge Arbeitgeber bzw. Dienstherr nach-
haltig profitiert. 

Wir bitten Sie deshalb, diesen Beitrag
in geeigneter Weise ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zur Kenntnis
zu geben und geeignete Beschäftigte
für eine nebenamtliche Lehrtätigkeit
zu unterstützen und zu fördern.
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Über das gesamte Themenspektrum der
erneuerbaren Energien und ihre Einsatz -
möglichkeiten im kommunalen Ener-
gieportfolio informiert die RENEXPO®
vom 22. – 25.09.2011 in Augsburg. Die
Bayerische Landesenergiemesse bildet
die gesamte Bandbreite der regenera -
tiven und dezentralen Energieerzeu-
gung, der intelligenten Verteilung so-
wie der effizienten Verwendung ab.
Die Energiefachmesse ist die Kommu-
nikationsplattform für die wichtigsten
Energieakteure Deutschlands und ver-
 sammelt Entscheidungsträger aus Mi-
nisterien, Verbänden, Kammern, Äm-



„Bioenergie
für Kommunen“

– auf der
KOMMUNALE 2011 –

Im Rahmen des vom BMU geförder-
ten Projektes 

„BioKommunal – Aufbau eines bun-
desweiten kommunalen Bioenergie-
Netzwerks und Mobilisierungsmaß-
nahmen für einen verstärkten Ein-
satz von Bioenergie in Kommunen“ 

führt der Bundesverband BioEnergie
e.V. (BBE) in den Jahren 2011 bis 2013
eine bundesweite Road-Show  „Bio -
energie für Kommunen“ mit Praxis -
seminaren und Lehr- und Demonstra-
tionsfahrten durch und bietet hierzu
folgende kostenfreie Veranstaltungen
in 2011 an:

20.10.2011: BBE-Praxisseminar „Bio e-
nergie für Kommunen – Clevere Lö-
sungen für dezentrale Energieanwen-
dungen“ im Rahmen der kommuna-
len Messe Kommunale 2011 in Nürn-
berg 

Bewältigung
städtebaulicher

 Missstände

tern und Behörden sowie Unterneh-
men.

Auf den begleitenden Fachkongressen
der RENEXPO® stellen Experten der
Branche erfolgversprechende Innova-
tionen, neueste Technologien sowie
praxisorientierte Lösungen, maßge-
schneidert auf die Bedürfnisse der
Kommunen, vor. Am Eröffnungstag,
dem 22.09.2011 findet der 3. Bayeri-
sche Bürgermeistertag mit dem 1. Sym-
posium „Nachhaltige Kommune“ statt.
Die speziell auf die Bürgermeister zu-
geschnittenen Veranstaltungen infor-
mieren über Lösungsansätze und mög-
 liche Einsparpotentiale im kommuna-
len Bereich.

Weitere Informationen zur Messe und
den Kongressen unter www.renexpo.
de.

Im Rahmen der einzelnen Road-Show-
Termine „BioKommunal“ werden ins-
besondere kommunalen Entscheidungs-
trägern Informationen und Anreize zu
kommunalen Bioenergie-Projekten
vermittelt. Die Nutzung von biogenen
Rest- und Abfallstoffen und von inno-
vativen Technologien steht im Fokus
der Veranstaltungen. Zielgruppen der
Veranstaltungen sind Bürgermeister
und kommunale Entscheidungsbeauf -
tragte, Energiebeauftragte, Umwelt-
beauftragte, Abfallbeauftragte, Gemein-
deräte, Stadträte , Stadtwerke und de-
ren Aufsichtsratmitglieder sowie Ent-
scheidungsträger, Multiplikatoren und
Beschäftigte in themenrelevanten kom-
 munalen Institutionen. Die ausführli-
chen Programme, Anmeldemöglich-
keiten zu den Veranstaltungen sowie
weitere Informationen zu BioKommu-
nal finden Sie auch unter www.bio-
kommunal.de.
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Wissenschaftliche Fachtagung an der
Technischen Universität Kaiserslautern
zum Thema „Die Bewältigung städte-
baulicher Missstände als Themenge-
genstand der Innenentwicklung“ 

Programm 

Dienstag, 20. September 2011 

9.00 Uhr Begrüßung
Prof. Dr. Willy Spannowsky,
Technische Universität
Kaiserslautern 

9.15 Uhr Bericht über die BauGB-
Novelle 2011 und Städte-
 bauförderung 



3. Bayerisches
Flächenspar-Forum

5. und 6.10.2011
in Landshut

Regierungsdirektor Dr.
Rolf Blechschmidt,
 Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung, Berlin 

9.45 Uhr Diskussion

10.00 Uhr Pause

10.30 Uhr Privatinitiativen im
 Zusammenhang mit der
Stadterneuerung
Dr. Alexander Schink,
Staatssekretär a.D., 
Redeker Sellner Dahs, Bonn

11.00 Uhr Diskussion 

11.15 Uhr Sanierungsmaßnahme –
eine planerische Ant-
wort auf städtebauliche
Missstände
Dr.-Ing. Frank Friesecke,
STEG, Stuttgart 

11.45 Uhr Diskussion

12.00 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Stadtumbau – eine Alter-
native zur  städtebau -
lichen Sanierung?
Prof. Dr.-Ing. Sabine Baum-
gart, Technische Univer-
sität Dortmund 

14.00 Uhr Diskussion

14.15 Uhr Aktive Stadt- und Orts-
teilzentren – Anwen-
dungsbereich und
 Praxisbeispiele
Mechthild Renner,
 Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung,
Bonn 

14.45 Uhr Pause

15.15 Uhr Trading-Down-Effekte –
Steuerungsmöglichkei-
ten des Bebauungsplans
Prof. Dr. Michael Uechtritz,
Rechtsanwalt, Stuttgart 

15.45 Uhr Diskussion

16.00 Uhr Verhinderung der Agglo-
meration von  Spiel -
hallen durch Bebauungs-
planung 
Prof. Dr. Hans-Jörg Birk,
Rechtsanwalt, Stuttgart

16.30 Uhr Bekämpfung des inner -
örtlichen Leerstandes
durch Stadtplanung?
Prof. Dr.-Ing. Alfred Ruther-
Mehlis, Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt,
Nürtingen-Geislingen 

17.00 Uhr Diskussion und Schluss -
worte

17.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Dr. Willy Spannowsky 

Organisation:
Dr. Andreas Hofmeister 

Technische Universität Kaiserslautern,
Fachbereich Raum- und  Umwelt -
planung
Lehrstuhl für Öffentliches Recht
Pf. 3049, D-67653 Kaiserslautern
Tel. (0631) 205-2586 / -2290
Fax (0631) 205-3977
E-Mail: oerecht@rhrk.uni-kl.de
Internet: www.oerecht-online.de

Dennoch gibt es weiteren Handlungs -
bedarf. Der Flächenverbrauch liegt
trotz eines Rückgangs immer noch
auf hohem Niveau. Obwohl es posi -
tive Anzeichen für ein stärkeres Be-
wusstsein für das Flächensparen gibt,
kann die Umsetzung noch verbessert
werden. Negative Folgen der Zersie-
delung zeigen sich z.B. in steigenden
Infrastrukturfolgekosten, die durch die
demografische Entwicklung zusätz-
lich verschärft werden. Diese Entwick-
lung muss künftig verstärkt in der
kommunalen Planung berücksichtigt
werden.

Der zweite Schwerpunkt der bayeri-
schen Aktivitäten zur Reduzierung des
Flächenverbrauchs ist die Information
und Bewusstseinsbildung. In diesem
Sinne will das „Bayerische  Flächen -
spar-Forum“ eine Plattform sein, die
über aktuelle Projekte, innovative Stu-
dien und Ideen zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme in Bayern
informiert und Wissenschaft und Pra-
xis in offener Diskussion zusammen-
bringt.

Das „Bayerische Flächenspar-Forum“
findet alle zwei Jahre statt und ist Teil
des Aktionsprogramms des bayeri-
schen „Bündnis zum Flächensparen“.

Tagungsort
Sparkassenakademie Bayern
Bürgermeister-Zeiler-Straße 1
84036 Landshut
Tel. 0871 / 5042232
http://www.sparkassenakademie-
bayern.de

Veranstalter
Bayerische Akademie für Naturschutz
und Landschaftspflege (ANL)
Postfach 1261
83406 Laufen
Tel. 08682 / 8963-0
Fax 08682 / 8963-17
E-Mail: anmeldung@anl.bayern.de

Anmeldung
Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung
per Post, E-Mail oder Fax.

Kosten
Tagungspauschale: 69,00 €

incl. Exkursion und Verpflegung
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Die Reduzierung des Flächenverbrauchs
ist ein wichtiges Ziel der Bayerischen
Staatsregierung. Zentrale Säulen der
bayerischen Aktivitäten sind insbe-
sondere die Information und die Be-
reitstellung von Instrumenten und Hilfs-
mitteln, welche die Kommunen bei
der Umsetzung einer flächensparen-
den Siedlungsentwicklung unterstüt-
zen sollen. Die Flächenmanagement-
Instrumente sind vielfach in der Praxis
erprobt.



Suche nach
 Verkehrsübungs -

plätzen

Gerne buchen wir für Sie ein Zimmer
mit Frühstück in der Sparkassenaka-
demie in Landshut zum Preis von
56,00 €, um frühzeitige Buchung wird
gebeten.

Bitte vermerken Sie den Zimmer-
wunsch bei Ihrer Anmeldung. Bei die-
ser Veranstaltung findet die Kosten -
regelung der ANL keine Anwendung.

ihren Fahrschülern ausreichend üben
können, benötigen sie verkehrsarme
Flächen, um einerseits die Sicherheit
der Fahranfänger zu gewährleisten
und andererseits den Verkehr nicht
unnötig zu behindern. In vielen Prüf-
und Ausbildungsorten Bayerns gibt
es hierfür sehr gute Bedingungen,
zum Beispiel mit bestehenden Volks-
festplätzen. Andernorts gestaltet sich
die Suche nach solchen Flächen
schwierig und die Fahrschulen müs-
sen auf verkehrsarme Straßen in Ge-
werbe- oder Wohngebieten auswei-
chen. Immer wieder fühlen sich dann
Anwohner durch den entstehenden
Lärm belästigt. Da die Übungen sehr
häufig wiederholt werden müssen, ist
das durchaus nachvollziehbar. 

Da es für seine Mitgliedsfahrschulen teil-
weise schwierig ist, geeignete Übungs-
 flächen zu finden, bittet der Landes-
verband Bayerischer Fahrlehrer e.V.
die Gemeinden in Bayern um Unter-
stützung der Fahrschulen bei der
 Suche nach Übungsplätzen. Günstig
gelegene und verkehrsarme Übungs-
flächen dienen nicht nur der Sicher-
heit bei der Ausbildung der Fahran-
fänger, sondern kommen auch dem
berechtigten Ruhebedürfnis der Be-
völkerung entgegen.

Kettenzug
zu verkaufen
Der Wasserzweckverband Großweis-
mannsdorf verkauft einen Mannes-
mann DEMAG Kettenzug, Modell DKUN
10, Baujahr 1994, KW 0,62, Tragfähig-
keit 2.500 kg, Hakenweg 6,0 m, Be-
triebsspannung 380 V, neuwertig (1 x
benutzt), Neupreis 2.126,00 €.

Anfragen und Angebote richten Sie
bitte an Tel. 0 91 27 / 9 52 50, E-mail:
info@wzv-grossweismanndorf.de.

Feuerwehrauto
zu verkaufen
Die Gemeinde Oberpleichfeld verkauft
gegen Höchstgebot ein gebrauchtes
Feuerwehrfahrzeug TSF, Mercedes-
Benz 307 D, Aufbau Bachert, EZ:
28.9.1978, Zul. Ges.-Gewicht: 3.500 kg,
2376 ccm Hubraum, Leistung 48 KW,
nächste HU Jan. 2013, km: 20.636 km.

Rückfragen zum Fahrzeug bitte an
Ottmar Gerhard, VGem Bergtheim, Tel.
0 93 67 / 9 00 71-15.

Angebote richten Sie bitte an die
VGem Bergtheim, Am Marktplatz 8,
97241 Bergtheim, Tel. 0 93 67 / 9 00 71-0,
E-mail: poststelle@vgem-bergtheim.
bayern.de.

Feuerwehrfahrzeug
zu verkaufen
Die Gemeinde Pfatter verkauft gegen
Höchstgebot ein gebrauchtes Feuer-
wehrfahrzeug LF 16 mit teilweiser
feuerwehrtechnischer Beladung. Das
Fahrzeug befindet sich in einem gut-
en Zustand. Hersteller: Daimler-Benz,
Typ: 1019 AF, km-Stand: 26.950 km,
TÜV: 05/2012, Wassertank: 800 l.

Rückfragen zum Fahrzeug beantwor-
tet unser 1. Kommandant, Herr Alois
Solleder, Tel. 0 94 81 / 13 71.

Angebote richten Sie bitte bis 15.9.
2011 an die Gemeinde Pfatter, Haid -
auer Str. 40, 93102 Pfatter, Tel. 0 94 81 /
94 04-14, Fax 94 04-25, E-mail: mar-
kus.liebl@realrgb.de.
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Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer haben
die Aufgabe, Fahranfänger auf die
 sichere, verantwortungsvolle und um-
weltbewusste Teilnahme am Straßen-
verkehr vorzubereiten. Dies ist der
 gesellschaftliche Auftrag, der in § 1
FahrschAusbO niedergeschrieben ist. 

Zur Vorbereitung auf das selbststän-
dige Fahren und die Fahrerlaubnis -
prüfung müssen die Fahrschüler aus-
reichend im öffentlichen Verkehrs-
raum üben. Zusätzlich sieht die Prü-
fungsrichtlinie vor, dass Fahranfänger
bestimmte Grundfahraufgaben sicher
beherrschen müssen. Bei der Ausbil-
dung von Zweiradfahrern kommt die-
sen Grundfahraufgaben eine beson-
ders sicherheitsrelevante Bedeutung
zu. Zu üben sind hier Aufgaben wie
das Fahren eines Kreises oder Slaloms
und das Ausweichen vor einem Hin-
dernis. Für die Durchführung der Übun-
gen ist eine Fläche von wenigstens
100 Metern Länge erforderlich, für die
Übung „Kreisfahrt“ (Durchmesser 9
Meter) wird eine Breite von circa 15
Meter benötigt. 

Damit die Fahrlehrerinnen und Fahr-
lehrer diese Grundfahraufgaben mit

Gebrauchte
Kommunalfahrzeuge
zu kaufen gesucht
Die Fa. Dipl.-Ing. Hans Auer aus 84478
Waldkraiburg kauft gebrauchte Kom-
munalfahr zeuge wie z.B. LKW (Merce-
des und MAN), Unimog, Transporter,
Kleingeräte und Winterdienst-Aus -
rüstung sowie Feuer wehr-Fahr zeuge.

Kontakt: Tel. 0 86 38 / 85 636, Fax 0 86 38 /
88 66 39, e-mail: h_auer@web.de



Workshop
„Sicherer

 Radverkehr
in Klein- und

 Mittelstädten“

Physiksaalausstattung
zu verkaufen
Der Schulverband Am Rauhen Kulm
verkauft eine sehr gut erhaltene Phy-
siksaalausstattung bestehend aus 1 Pult
mit Versuchstisch (75 cm x 220 cm x
90 cm) mit versenkbarem Schutzglas
(100 cm x 65 cm) und 6 Physiktischen
(120 cm x 75 cm x 80 cm) [Höhe]) mit
Stühlen für 24 Schüler.

Ansprechpartner ist Herr Bürgermeis -
ter Albert Nickl, Tel. 01 70 / 3 22 86 69,
E-mail: anickl@vgem-eschenbach.
bayern.de.

Drehleiter
zu verkaufen
Die Gemeinde Grünwald verkauft ge-
gen Höchstgebot eine Drehleiter DLK
23-12 Magirus-Deutz, Fahrgestell FM
192 D13 F, Baujahr 1980, ca. 19.000 km,
ca. 320 Betriebsstunden. SP und UVV-
Prüfung neu in 07/2011 (ohne Män-
gel). Ausnahmegenehmigung für Fahrt
mit angebautem Vario-Rettungskorb
liegt vor. Zusatzausstattung Monitor,
Krankentragelagerung, Ölkühler.

Abgabe mit oder ohne Funk und feu-
erwehrtechnischer Beladung Ende
10/2011. Das Fahrzeug befindet sich
in einem technisch und optisch sehr
gepflegten Zustand.

Angebote erbeten an die Gemeinde
Grünwald, Herrn Seel (Tel. 0 89 / 6 41 62-
184), Rathausstr. 3, 82031 Grünwald.
Fragen zum Fahrzeug an Herrn Reger
(Tel. 0 89 / 6 41 62-341). Angebotsab-
gabe bis zum 23. September 2011.

Koch u.a.: 
Bayerische Bauordnung
Kommentar
99. Ergänzungslieferung, 

Thimet u.a.:
Kommunalabgaben- und Ortsrecht in Bayern
53. Ergänzungslieferung, Preis: 86,95 Euro

Uttlinger u.a.:
Reisekostenrecht in Bayern 07/11
111. Ergänzungslieferung, Preis: 52,95 Euro

Schwegmann/Summer:
Besoldungsrecht in Bayern
155. Ergänzungslieferung, Preis: 105,95 Euro

Engelhardt u.a.:
Naturschutzrecht in Bayern
31. Ergänzungslieferung, Preis: 79,95 Euro

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Carl Link Verlag

Graß/Duhnkrack
Umweltrecht in Bayern 
134. Ergänzungslieferung, Preis: 61,50 Euro

Parzefall/Ecker:
Kommunales Ortsrecht
38. Ergänzungslieferung, Preis: 57,14 Euro

Hillermeier u.a.: 
Kommunales Vertragsrecht
83. Ergänzungslieferung, Preis: 53,10 Euro

Leonhardt:
Jagdrecht in Bayern
Kommentar
62. Ergänzungslieferung, Preis: 56,32 Euro

Hartinger/Hegemer/Hiebel:
Dienstrecht in Bayern I
166. Ergänzungslieferung, Preis: 61,13 Euro

FORUM VERLAG HERKERT GmbH, Merching

StVO für die Praxis
CD-Rom, Update Juli 2011

Richard Boorberg Verlag, Stuttgart

– HAV-KOM –
Handbuch für Architekten- und Ingenieurver-
träge
23. Ergänzungslieferung, Stand März 2011

Vorschriftensammlung für die Verwaltung
in Bayern – VSV –
127. Ergänzungslieferung, Stand: 11.05.2011
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Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, München

Schabel/Ley
Öffentliche Auftragsvergabe im Binnen-
markt
12. Ergänzungslieferung, Preis: 74,95 Euro

„StVO und VwV-StVO in der kommunalen
Praxis"

Die Fahrradakademie am Deutschen Institut
für Urbanistik bietet gemeinsam mit dem Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat (DVR) und Unter-
stützung der Deutschen Unfallversicherer die-
sen Workshop an. Experten vermitteln die wich-
 tigsten Grundzüge der Planung sicherer Rad-
verkehrsanlagen. Im Zentrum der Veranstal-
tung steht die Frage, wie der Radverkehr opti-
mal durch das Gemeindegebiet geführt wer-
den kann. Dabei werden sowohl Lösungen für
die Strecke als auch für Knotenpunkte und
Querungen auf der Grundlage der aktuellen
Regelwerke - ERA 2010 - vorgestellt. Zusätzlich
werden Hinweise zur praktischen Umsetzung
der Maßnahmen und zu sinnvollen ergänzen-
den Aktivitäten der Kommunen gegeben. Die
Informationen werden praxisnah und anhand
konkreter Fallbeispiele vermittelt, die mit den
Teilnehmern diskutiert werden.

Die Grundlagenveranstaltung richtet sich ins-
besondere an Akteure, die im Bereich von
Landkreisen und Klein- und Mittelstädten ar-
beiten.

Termin: 5. Oktober 2011

Ort: Lauf an der Pegnitz, neues Rathaus

Teilnahmegebühr:
60,00 Euro pro Person inklusive Tagungsunter-
lagen und Verpflegung

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen be-
grenzt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter: http://www.nationaler-radverkehrs-
plan.de/termine/dokumente/fahrradakade-
mie_dvr_2011-06.pdf

Anmeldung und Rückfragen bitte an:
Fahrradakademie
Simone Harms
Tel. 030/39 00 1-132
Fax 030/39 00 1-109
fahrradakademie@difu.de
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Gemeindetag und Genossenschaftsverband kooperieren

Brandl: Ländliche Räume profitieren davon

Der Bayerische Gemeindetag und der Genossenschaftsverband Bayern e.V. werden künftig
enger zusammenarbeiten. Darauf verständigten sich Gemeindetagspräsident Dr. Uwe Brandl
und der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, Prof. Dr. Stephan Götzl, und unter-
zeichneten heute eine Kooperationsvereinbarung. Ziel ist es, sich gemeinsam dafür einzu -
setzen, die Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen im gesamten Freistaat dauerhaft
zu bewahren. Brandl: „Beide Kooperationspartner schaffen und bieten infrastrukturelle
Dienstleistungen, die helfen, Bayerns Regionen lebenswert zu erhalten.“ Götzl ergänzte, dass
„vor allem in strukturschwachen Gebieten Genossenschaften den Rahmen für die Zusam-
menarbeit zwischen Bürgern, Privatwirtschaft und öffentlicher Hand darstellen und dadurch
die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen können“. Koordiniert wird die
Zusammenarbeit durch einen bayerischen kommunal-genossenschaftlichen Rat, dem  Ver -
treter beider Organisationen angehören.

Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) vereint unter seinem Dach 1.162 genossenschaftliche
Unternehmen mit etwa 2,7 Millionen Mitgliedern. Dazu zählen 300 bayerische Volksbanken und
Raiffeisenbanken sowie 862 ländliche und gewerbliche Genossenschaften.

Der Bayerische Gemeindetag ist der kommunale Spitzenverband für die kreisangehörigen Gemein-
den, Märkte und Städte, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und kommunalbeherrschen
Personen im Freistaat Bayern. Mit 2.022 Städten und Gemeinden ist er der mitgliederstärkste Ver-
band in der Bundesrepublik Deutschland.
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Ländlichen Raum stärken

Energiewende Chance und Herausforderung

Zu einer Arbeitsbesprechung trafen sich Vertreter des Bayerischen Gemeindetages und des Bayeri-
schen Bauernverbandes in München. Beide Seiten waren sich einig, dass die Energiewende sowohl
eine große Chance als auch Herausforderung für den ländlichen Raum darstellt. Der Geschäftsführer
des Bayerischen Gemeindetages Dr. Jürgen Busse stellte dabei insbesondere die Notwendigkeit
heraus, über dezentrale Anlagen in Form von Bürgerbeteiligungen möglichst große Wertschöpfung
in den ländlichen Räumen zu generieren. Der Stellvertretender Generalsekretär des BBV, Georg
Wimmer, sah in dieser Einschätzung große Übereinstimmung mit dem Berufsstand: „Es müsse
 verhindert werden, dass Konzerne mit Großanlagen und Fondsbeteiligungen ausschließlich auf
 Gewinnmaximierung zielend Weichenstellungen einläutenden, die weder für Gemeinden noch für
die Grundstückseigentümer vor Ort zielführend seien. Der Geschäftsführer der bbv-LandSiedlung
Benno Steiner bot ausdrücklich die Unterstützung und Zusammenarbeit mit den bayerischen Ge-
meinden bezüglich der Planung und des Baus von PV-Anlagen und Windkraftanlagen an. Steiner
empfiehlt grundsätzlich Grundstückseigentümern, die Verträge wegen dem Bau zum Beispiel von
Windkraftanlagen abschließen wollen, sich vorher an den BBV-Geschäftsstellen beraten zu lassen. 

Weiteres Thema war die neu gegründete bbv-Kulturlandstiftung. Auch hier herrschte Übereinstim-
mung, dass mit neuen, zukunftsträchtigen, innovativen Instrumenten dem zunehmenden Flächen-
verbrauch für ökologischen Ausgleichsmaßnahmen entgegengewirkt werden müsse. Dr. Busse bot
an, an einigen Pilot-Beispielen den Weg produktionsintegrieter Maßnahmen mit dem Bayerischen
Bauernverband auf den Weg bringen zu wollen. Auch beim Bayerischen Wassergesetz waren sich
die Gesprächsteilnehmer einig, dass derzeit eine neuerliche Debatte über die Ausgleichsregelung
für Wasserschutzgebiete keinen Sinn mache.  Nach nur einem guten Jahr Laufzeit fehlen  aus -
reichende Erfahrungen mit der Neuregelung, sodass der damalige Kompromiss weiter geeignet
 erscheint, die Situation in Bayern dauerhaft zu befrieden.



mit Motiven aus dem Gemeindebereich

*
Müllabfuhrtermine

*
Veranstaltungstermine

*
Wissenswertes über die Gemeinde

*
Öffentliche Einrichtungen im Gemeindebereich

*
Wichtige Telefonnummern

*
Bürgerinformation Abfallwirtschaft

*
Müllgebühren

*
Vereine und Verbände

*
Busfahrplan
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die mit ihren Werbeanzeigen zur Mitfinanzierung beitragen

Pfarrkirche der Gemeinde Musterheim

Gemeinde
Musterheim

individuell für Ihre Gemeinde

Deckblatt 4-farbig
gestaltet nach Ihren Wünschen – eventuell mit einem Werbeträger
aus Ihrer Gemeinde (örtl. Bank, Apotheke, ortsansässige Firma etc.)

12 Monatsblätter 4-farbig
● mit Motiven aus Ihrer Gemeinde
● mit Müllabfuhrterminen (mit versch. Tonnensymbolen gekennzeichnet)
● mit Veranstaltungsterminen Ihrer Gemeindevereine und Verbände
● freier Platz für Werbung (am Fuß der Kalenderblätter) 

3 Infoblätter 4-farbig
● mit Öffnungszeiten und Telefonnummern der Gemeinde
● mit Adressen der öffentlichen Einrichtungen im Gemeindebereich
● mit wichtigen Telefonnummern
● mit Informationen über die Abfallwirtschaft
● mit Adressen der örtlichen Vereine und Verbände
● mit Busfahrplänen usw.

Ausführung:
16 Blätter, Format 48 x 15 cm,
davon 13 Blätter 4-farbig – mit Motiven aus Ihrer Gemeinde.

Mit Werbeanzeigen kann der Kalender ganz oder teilweise finanziert werden
(z.B. durch örtliche Banken, Apotheken, ortsansässige Firmen)

Preise per Stück zuzügl. MwSt.:

zuzügl. Satzkosten (Sie liefern uns Ihre Gemeindedaten im Word-Format,
wir pflegen Ihre gelieferten Daten in das Layout ein.)

500 Stück

2,60

1000 Stück

1,70

1500 Stück

1,35

2000 Stück

1,25

2500 Stück

1,15Euro

Dieser Jahreskalender ist für Ihre Bürgerinnen und Bürger die ideale und wichtige Information im Gemeindebereich.

Druckerei SchmerbeckGmbH

Gutenbergstraße 12 • 84184 Tiefenbach bei Landshut
Tel. 0 87 09 / 92 17-0 • Fax 0 87 09 / 92 17-99

info@schmerbeck-druckerei.de

Bitte fordern Sie ein unverbindliches Muster an oder setzen sich telefonisch in Verbindung mit

Herrn Georg Schmerbeck $ 0 87 09 / 92 17-20
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DRUCKERREI SCHMERBECK
Gutenbergstr. 12 • 84184 Tiefenbach • Tel. 08709/9217 - 0 • Fax 08709/9217 - 99
email: info@schmerbeck-druckerei.de • homepage: www.schmerbeck-druck.de
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Wenn Sie auf Qualität Wert legen

und hochwertige Druckerzeugnisse sowie

eine zuverlässige Abwicklung schätzen,

sind wir der richtige Partner für Sie.

Wir verfügen über modernste Drucktechnik,

die es uns ermöglicht, Ihre Aufträge schnell, günstig

und auf hohem Niveau auszuführen.


